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(54) ERKENNEN EINES FUNKSTÖRSIGNALS UND/ODER EINES STÖRSENDERS

(57) Die Erfindung betrifft unter andere ein Verfahren
ausgeführt durch einen oder mehrere Vorrichtungen, wo-
bei das Verfahren umfasst:
- Empfangen (500) zumindest einer ersten Funkstörsig-
nal-Detektionsinformation von einer ersten Funkkommu-
nikationsvorrichtung (2) eines ersten Nutzfahrzeugs
(101-105), wobei die erste Funkstörsignal-Detektionsin-
formation sowohl zumindest einen ersten Funksignalpa-
rameter und/oder zumindest eine erste Änderung eines
Funksignalparameters als auch eine erste Detektions-

position (118-122) repräsentiert, wobei der erste Funk-
signalparameter und/oder die erste Änderung des Funk-
signalparameters charakteristisch für ein Funkstörsignal
ist, und wobei der Funksignalparameter und/oder die Än-
derung des Funksignalparameters an der ersten Detek-
tionsposition (118-122) detektiert wurde,
- Bestimmen (501) eines Funkkommunikationsstörbe-
reichs (123) zumindest teilweise basierend auf der ersten
Funkstörsignal-Detektionsinformation.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung betreffen das Erkennen eines Funkstörsignals
und/oder eines Störsenders.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Häufig kommen bei Diebstählen von Transport-
gütern aus einem Nutzfahrzeug Störsender zum Einsatz,
die eine Funkkommunikation des Nutzfahrzeugs verhin-
dern sollen, so dass das Nutzfahrzeug oder der Fahrer
des Nutzfahrzeugs beispielsweise keine Notrufstelle
oder den zuständigen Disponenten benachrichtigen
kann. Der Einsatz eines solchen Störsenders kann somit
verhindern, dass Hilfe gerufen wird und geht somit mit
einer hohen Gefährdung für das Nutzfahrzeug, den Fah-
rer des Nutzfahrzeugs und die durch das Nutzfahrzeug
transportierten Transportgüter einher.

Zusammenfassung einiger beispielhafter Ausgestal-
tungen der vorliegenden Erfindung

[0003] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
deshalb, die mit dem Einsatz eines Störsenders einher-
gehende Gefährdung zu minimieren.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch den Gegen-
stand der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte bei-
spielhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Un-
teransprüchen zu entnehmen.
[0005] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird
ein Verfahren zumindest teilweise ausgeführt durch eine
Funkkommunikationsvorrichtung für ein Nutzfahrzeug
offenbart, wobei das Verfahren umfasst:

- Detektieren zumindest eines ersten Funksignalpa-
rameters und/oder zumindest einer ersten Änderung
eines Funksignalparameters, wobei der erste Funk-
signalparameter und/oder die erste Änderung des
Funksignalparameters für ein Funkstörsignal cha-
rakteristisch ist;

- Erfassen einer ersten Detektionsposition, wobei der
erste Funksignalparameter und/oder die erste Än-
derung des Funksignalparameters an der ersten De-
tektionsposition detektiert wurde;

- Senden einer ersten Funkstörsignal-Detektionsin-
formation an eine entfernte Vorrichtung, wobei die
erste Funkstörsignal-Detektionsinformation sowohl
den ersten Funksignalparameter (d.h. den zumin-
dest einen ersten Funksignalparameter) und/oder
die erste Änderung des Funksignalparameters (d.h.
die zumindest eine erste Änderung des Funksignal-
parameters) als auch die erste Detektionsposition
repräsentiert.

[0006] Dass das Verfahren gemäß dem ersten Aspekt

der Erfindung zumindest teilweise durch die Funkkom-
munikationsvorrichtung für das Nutzfahrzeug ausgeführt
wird, soll beispielsweise derart verstanden werden, dass
die Funkkommunikationsvorrichtung des Nutzfahrzeugs
zumindest einen (vorzugsweise alle) der Schritte des
Verfahrens gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung aus-
führt. Beispielsweise kann diese Funkkommunikations-
vorrichtung der im Folgenden offenbarten Funkkommu-
nikationsvorrichtung gemäß dem ersten Aspekt der Er-
findung entsprechen.
[0007] Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung wird
ferner eine Funkkommunikationsvorrichtung für ein
Nutzfahrzeug offenbart, wobei die Vorrichtung eingerich-
tet ist zur Ausführung und/oder Steuerung des Verfah-
rens gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung oder je-
weilige Mittel zur Ausführung und/oder Steuerung der
Schritte des Verfahrens gemäß dem ersten Aspekt der
Erfindung umfasst. Es versteht sich, dass verschiedene
Schritte optional von verschiedenen Mitteln ausgeführt
oder gesteuert werden können. Dies soll derart verstan-
den werden, dass (1) entweder alle Schritte des Verfah-
rens von den Mitteln gesteuert werden, (2) oder alle
Schritte des Verfahrens von den Mitteln ausgeführt wer-
den, (3) oder ein oder mehrere Schritte von den Mitteln
gesteuert und ein oder mehrere Schritte von den Mitteln
ausgeführt werden.
[0008] Die Mittel können Hardware- und/oder Softwa-
re-Komponenten umfassen. Die Mittel können beispiels-
weise mindestens einen Speicher mit Programmanwei-
sungen eines Computerprogramms (z.B. des unten of-
fenbarten Computerprogramms gemäß dem ersten As-
pekt der Erfindung) und mindestens einen Prozessor
ausgebildet zum Ausführen von Programmanweisungen
aus dem mindestens einen Speicher umfassen. Dem-
entsprechend soll gemäß dem ersten Aspekt der Erfin-
dung auch eine Funkkommunikationsvorrichtung für ein
Nutzfahrzeug als offenbart verstanden werden, die zu-
mindest einen Prozessor und zumindest einen Speicher
mit Programmanweisungen umfasst, wobei der zumin-
dest eine Speicher und die Programmanweisungen ein-
gerichtet sind, gemeinsam mit dem zumindest einen Pro-
zessor, die Vorrichtung zu veranlassen, das Verfahren
gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung auszuführen
und/oder zu steuern.
[0009] Alternativ oder zusätzlich können die Mittel fer-
ner eine oder mehrere Kommunikationsschnittstellen
(z.B. einen oder mehrere drahtgebundene und/oder
drahtlose Kommunikationsschnittstellen, z.B. eine draht-
lose Kommunikationsschnittstellen in Form einer Funk-
schnittstelle) und/oder eine oder mehrere Benutzer-
schnittstellen (z.B. eine Tastatur, eine Maus, einen Bild-
schirm, einen berührungsempfindlichen Bildschirm, ei-
nen Lautsprecher, ein Mikrofon, usw.) umfassen. Es ver-
steht sich, dass die Funkkommunikationsvorrichtung ge-
mäß dem ersten Aspekt der Erfindung auch andere nicht
aufgeführte Mittel umfassen kann.
[0010] Die Funkkommunikationsvorrichtung gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung entspricht beispiels-
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weise der Funkkommunikationsvorrichtung, die das Ver-
fahren gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung zumin-
dest teilweise ausführt.
[0011] Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung wird
ferner ein Computerprogramm offenbart, wobei das
Computerprogramm Programmanweisungen umfasst,
die dazu ausgebildet sind, bei Ausführung durch mindes-
tens einen Prozessor eine Vorrichtung (z.B. die Funk-
kommunikationsvorrichtung gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung) zu veranlassen, das Verfahren gemäß
dem ersten Aspekt auszuführen.
[0012] Das Computerprogramm gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung ist beispielsweise auf einem com-
puterlesbaren Speichermedium enthalten und/oder ge-
speichert. Unter einem computerlesbaren Speicherme-
dium soll beispielsweise ein physisches und/oder berühr-
bares Speichermedium verstanden werden.
[0013] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren ausgeführt durch einen oder mehrere
Vorrichtungen offenbart, wobei das Verfahren umfasst:

- Empfangen zumindest einer ersten Funkstörsignal-
Detektionsinformation von einer ersten Funkkom-
munikationsvorrichtung eines ersten Nutzfahr-
zeugs, wobei die erste Funkstörsignal-Detektionsin-
formation sowohl zumindest einen (z.B. durch die
erste Funkkommunikationsvorrichtung detektierten)
ersten Funksignalparameter und/oder zumindest ei-
ne (z.B. durch die erste Funkkommunikationsvor-
richtung detektierte) erste Änderung eines Funksig-
nalparameters als auch eine erste Detektionspositi-
on repräsentiert, wobei der erste Funksignalparame-
ter (d.h. der zumindest eine erste Funksignalpara-
meter) und/oder die erste Änderung des Funksignal-
parameters (d.h. die zumindest eine erste Änderung
des Funksignalparameters) charakteristisch für ein
Funkstörsignal ist, und wobei der erste Funksignal-
parameter (d.h. der zumindest eine erste Funksig-
nalparameter) und/oder die erste Änderung des
Funksignalparameters (d.h. die zumindest eine ers-
te Änderung des Funksignalparameters) an der ers-
ten Detektionsposition detektiert wurde,

- Bestimmen eines Funkkommunikationsstörbe-
reichs zumindest teilweise basierend auf der ersten
Funkstörsignal-Detektionsinformation.

[0014] Dass das Verfahren gemäß dem zweiten As-
pekt der Erfindung durch eine oder mehrere Vorrichtun-
gen ausgeführt wird, soll beispielsweise derart verstan-
den werden, dass die Vorrichtung die Schritte des Ver-
fahrens gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung aus-
führt oder die Vorrichtungen zusammenwirken, um die
Schritte des Verfahrens gemäß dem zweiten Aspekt aus-
zuführen. Beispielsweise kann die Vorrichtungen oder
können die Vorrichtungen der im Folgenden offenbarten
Vorrichtung gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung
entsprechen.
[0015] Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung wird

ferner eine Vorrichtung, insbesondere ein Server, offen-
bart, wobei die Vorrichtung eingerichtet ist zur Ausfüh-
rung und/oder Steuerung des Verfahrens gemäß dem
zweiten Aspekt der Erfindung oder jeweilige Mittel zur
Ausführung und/oder Steuerung der Schritte des Verfah-
rens gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung umfasst.
Wie oben im Zusammenhang mit der Funkkommunika-
tionsvorrichtung gemäß dem ersten Aspekt offenbart,
können dabei verschiedene Schritte optional von ver-
schiedenen Mitteln ausgeführt oder gesteuert werden.
[0016] Die Mittel können Hardware- und/oder Softwa-
re-Komponenten umfassen. Dementsprechend soll ge-
mäß dem zweiten Aspekt der Erfindung auch eine Vor-
richtung als offenbart verstanden werden, die zumindest
einen Prozessor und zumindest einen Speicher mit Pro-
grammanweisungen umfasst, wobei der zumindest eine
Speicher und die Programmanweisungen eingerichtet
sind, gemeinsam mit dem zumindest einen Prozessor,
die Vorrichtung zu veranlassen, das Verfahren gemäß
dem zweiten Aspekt der Erfindung auszuführen und/oder
zu steuern.
[0017] Alternativ oder zusätzlich können die Mittel fer-
ner eine oder mehrere Kommunikationsschnittstellen
(z.B. einen oder mehrere drahtgebundene und/oder
drahtlose Kommunikationsschnittstellen) und/oder eine
oder mehrere Benutzerschnittstellen (z.B. eine Tastatur,
eine Maus, einen Bildschirm, einen berührungsempfind-
lichen Bildschirm, einen Lautsprecher, ein Mikrofon,
usw.) umfassen. Es versteht sich, dass die Vorrichtung
gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung auch andere
nicht aufgeführte Mittel umfassen kann.
[0018] Die Vorrichtung gemäß dem zweiten Aspekt der
Erfindung ist beispielsweise ein Server, insbesondere
ein von der ersten Funkkommunikationsvorrichtung
und/oder dem ersten Nutzfahrzeug entfernter Server. Ein
solcher Server kann zum Beispiel sowohl ein physikali-
scher Server (d.h. ein Server mit Hardware- und/oder
Software-Komponenten) als auch ein virtueller Server
sein. Dabei soll unter einem virtuellen Server beispiels-
weise eine durch Hardware- und/oder Software-Kompo-
nenten eines oder mehrerer physikalischer Server (z.B.
mehrere Server einer sogenannten Servercloud) bereit-
gestellte Serverfunktionalität verstanden werden, indem
die mehreren physikalischen Server beispielsweise zu-
sammenwirken, um die Funktionalität des virtuellen Ser-
vers bereitzustellen.
[0019] Die Vorrichtung gemäß dem zweiten Aspekt der
Erfindung entspricht beispielsweise der Vorrichtung oder
ist Teil der Vorrichtungen, die das Verfahren gemäß dem
zweiten Aspekt der Erfindung ausführt/en.
[0020] Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung wird
ferner ein Computerprogramm offenbart, wobei das
Computerprogramm Programmanweisungen umfasst,
die dazu ausgebildet sind, bei Ausführung durch mindes-
tens einen Prozessor eine Vorrichtung (z.B. die Vorrich-
tung gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung) zu ver-
anlassen, das Verfahren gemäß dem zweiten Aspekt
auszuführen.
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[0021] Das Computerprogramm gemäß dem zweiten
Aspekt der Erfindung ist beispielsweise auf einem com-
puterlesbaren Speichermedium enthalten und/oder ge-
speichert.
[0022] Gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung wird
ferner ein System offenbart, wobei das System umfasst:

- ein Nutzfahrzeug mit einer Funkkommunikations-
vorrichtung gemäß dem ersten Aspekt der Erfin-
dung;

- eine Vorrichtung gemäß dem zweiten Aspekt der Er-
findung.

[0023] Die Offenbarungen des ersten Aspekts, des
zweiten Aspekts und des dritten Aspekts der Erfindung
korrespondieren zueinander. Zum Beispiel kann eine
Funkkommunikationsvorrichtung (z.B. die erste Funk-
kommunikationsvorrichtung und/oder die unten offen-
barte zweite Funkkommunikationsvorrichtung) in dem
Verfahren gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung ei-
ne Funkkommunikationsvorrichtung gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung sein. Gleichermaßen kann die ent-
fernte Vorrichtung in dem Verfahren gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung eine Vorrichtung gemäß dem zwei-
ten Aspekt der Erfindung sein. Dementsprechend soll die
Offenbarung eines für einen Aspekt der Erfindung offen-
barten Merkmals - soweit sinnvoll - auch als Offenbarung
eines korrespondierenden Merkmals eines oder mehre-
rer der weiteren Aspekte der Erfindung gelten.
[0024] Im Folgenden werden die Eigenschaften der
Verfahren, der Vorrichtungen, der Computerprogramme
sowie des Systems gemäß den Aspekten der Erfindung
- teilweise beispielhaft - beschrieben.
[0025] Unter einem Nutzfahrzeug soll zum Beispiel ein
Lastkraftwagen, ein Anhänger oder ein Sattelauflieger
(insbesondere ein Anhänger oder ein Sattelauflieger)
verstanden werden. Solche Nutzfahrzeuge sind insbe-
sondere für den Transport von Gütern, vorzugsweise
Stückgütern, im öffentlichen Straßenverkehr vorgese-
hen. Zu diesem Zweck weisen die Nutzfahrzeuge unter-
schiedliche Arten von Aufbauten auf, welche der Aufnah-
me der zu transportierenden Güter in einem Laderaum
dienen. So sind beispielsweise Kofferaufbauten mit fes-
ten Seitenwänden und einem festen Dach bekannt, wel-
che den Laderaum umschließen. Da die Kofferaufbauten
geschlossen sind, sind Kofferaufbauten in besonderem
Maße für den Transport von feuchtigkeitsempfindlichen
und/oder temperaturempfindlichen Gütern, also bei-
spielsweise für den sogenannten Trockentransport
und/oder den Kühltransport geeignet. Neben Kofferauf-
bauten sind zudem sogenannte Planenaufbauten be-
kannt, bei denen die Seitenwände und das Dach durch
wenigstens eine Plane verschlossen sind. Die Stirnwand
ist bei Planenaufbauten meist als feste Wand ausgebil-
det, während die Rückwand regelmäßig durch zwei Flü-
geltüren gebildet wird, um den Laderaum bedarfsweise
von hinten zu beladen. Wenn eine Plane entlang der Sei-
tenwand verschoben werden kann, spricht man auch von

sogenannten Curtainsidern.
[0026] Ein Funksignal dient beispielsweise der Über-
tragung von Informationen. Ein solches Funksignal wird
beispielsweise durch ein Modulationsverfahren (z.B.
Amplitudenmodulation, Amplitude Shift Keying oder Fre-
quency Shift Keying) erhalten, bei dem ein Nutzsignal,
das die zu übertragenden Informationen in codierter
Form enthält, ein sogenanntes Trägersignal (z.B. mit ei-
ner vorgegebenen Frequenz oder mit einer Frequenz in
einem vorgegebenen Frequenzband) verändert (d.h.
moduliert).
[0027] Im Gegensatz dazu dient ein Funkstörsignal
beispielsweise der Verhinderung der Übertragung von
Informationen durch ein Funksignal, zum Beispiel in dem
der Empfang des Funksignals verhindert wird. Zu diesem
Zweck wird das Funkstörsignal beispielsweise durch ei-
nen Störsender mit der gleichen Frequenz wie das Trä-
gersignal des Funksignals oder mit einer Frequenz in
dem gleichen Frequenzband wie das Trägersignal des
Funksignals ausgesendet, so dass das Funkstörsignal
das Funksignal innerhalb eines Abdeckungsbereichs
des Störsenders derart überlagert, dass der Empfang
des Funksignals verhindert wird. Dementsprechend soll
unter dem Abdeckungsbereich des Störsenders bei-
spielsweise der Bereich verstanden werden, in dem das
Funkstörsignal das Empfangen des Funksignals verhin-
dert. Zum Beispiel führt diese Überlagerung zu einer der-
artigen Verringerung des Signal-Rausch-Abstands (z.B.
eine Verringerung des Signal-Rausch-Abstands auf ei-
nen Wert kleiner oder gleich 10dB) innerhalb des Abde-
ckungsbereichs des Störsenders, dass der Empfang des
Funksignals nicht möglich ist; und in der Nähe des Stör-
senders, aber außerhalb des Abdeckungsbereichs des
Störsenders (z.B. in einem an den Rand des Abde-
ckungsbereichs angrenzenden Bereich) kann der Emp-
fang des Funksignals zwar möglich, aber (z.B. aufgrund
eines auch dort verringerten Signal-Rausch-Äbstands,
z.B. eine Verringerung des Signal-Rausch-Abstands auf
einen Wert im Bereich 10dB bis 15dB) erschwert sein.
Es versteht sich, dass ein Störsender mehrere Funkstör-
signale (z.B. gleichzeitig und/oder auf verschiedenen
Frequenzen und/oder in verschiedenen Frequenzbän-
dern) aussenden kann.
[0028] Ein Funksignalparameter ist beispielsweise ein
Parameter, der eine (z.B. physikalische) Größe und/oder
Eigenschaft eines Funksignals wie einen Signal-Rausch-
Abstand, einen Signal-Interferenz-Abstand, eine Emp-
fangsfeldstärke, ein Vorhandensein von nicht-synchro-
nisierbaren Trägerfrequenzen, eine Bitfehlerrate oder ei-
ne Verbindungsabbruchrate qualitativ oder quantitativ
repräsentiert.
[0029] Das Detektieren eines Funksignalparameters
(z.B. des ersten Funksignalparameters) oder einer Än-
derung des Funksignalparameters (z.B. der ersten Än-
derung des Funksignalparameters) kann beispielsweise
zumindest teilweise basierend auf einem empfangenen
Funksignal (z.B. durch eine drahtlose Kommunikations-
schnittstelle, z.B. eine drahtlose Kommunikationsschnitt-
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stelle in Form einer Funkschnittstelle) erfolgen. Zum Bei-
spiel kann das Detektieren eines solchen Funksignalpa-
rameters das Messen und/oder Bestimmen der durch
den Funksignalparameter repräsentierten Größe
und/oder Eigenschaft des empfangenen Funksignals
umfassen. Dabei soll unter der Detektionsposition, an
der der Funksignalparameter detektiert wurde, beispiels-
weise die Position verstanden werden, an der das Funk-
signal empfangen wurde.
[0030] Um eine Änderung des Funksignalparameters
zu detektieren, können mehrere aufeinanderfolgende
Funksignalparameter detektiert werden, zum Beispiel in
dem das Messen und/oder Bestimmen der durch die auf-
einanderfolgenden Funksignalparameter repräsentier-
ten Größe und/oder Eigenschaft des jeweils empfange-
nen Funksignals kontinuierlich oder wiederholt durchge-
führt werden. Unter einer Änderung des Funksignalpa-
rameters soll dementsprechend eine qualitative oder
quantitative Änderung der Größe und/oder Eigenschaft
des Funksignals, die durch (z.B. zwei) aufeinanderfol-
gend und/oder in einem vorgegebenen Zeitintervall de-
tektierte Funksignalparameter repräsentiert wird, ver-
standen werden. Dabei soll unter der Detektionsposition,
an der die Änderung des Funksignalparameters detek-
tiert wurde, beispielsweise die Detektionsposition des
letzten (d.h. aktuellsten) Funksignalparameters dieser
Funksignalparameter verstanden werden.
[0031] Unter einem für ein Funkstörsignal charakteris-
tischen Funksignalparameter (z.B. dem ersten Funksig-
nalparameter) soll beispielsweise ein Funksignalpara-
meter verstanden werden, der charakteristisch dafür ist,
ob der Empfang des Funksignals an der Detektionspo-
sition (z.B. der ersten Detektionsposition), an der der
Funksignalparameter detektiert wurde, durch ein Funk-
störsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird. Gleicher-
maßen soll unter einer Änderung für ein Funkstörsignal
charakteristischen Änderung eines Funksignalparame-
ters (z.B. der ersten Änderung des Funksignalparame-
ters) beispielsweise eine Änderung des Funksignalpara-
meters verstanden werden, die charakteristisch dafür ist,
ob der Empfang des Funksignals an der Detektionspo-
sition (z;B. der ersten Detektionsposition), an der die Än-
derung des Funksignalparameters detektiert wurde,
durch ein Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert)
wird. Dementsprechend soll ein für ein Funkstörsignal
charakteristischer Funksignalparameter (z.B. der erste
Funksignalparameter) oder eine für ein Funkstörsignal
charakteristische Änderung eines Funksignalparame-
ters (z.B. der ersten Änderung des Funksignalparame-
ters), das Bestimmen zumindest teilweise basierend dar-
auf ermöglichen, ob der Empfang des Funksignals an
der jeweiligen Detektionsposition (z.B. der ersten Detek-
tionsposition) durch ein Funkstörsignal beeinträchtigt
(z.B. erschwert) wird.
[0032] Um zu bestimmen, ob der Empfang des Funk-
signals an der jeweiligen Detektionsposition durch ein
Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird, kann
durch die Regeln beispielsweise vorgebeben sein, für

welchen Funksignalparameter oder für welche Änderung
des Funksignalparameters bestimmt werden soll, dass
der Empfang des Funksignals an der jeweiligen Detek-
tionsposition durch ein Funkstörsignal beeinträchtigt
(z.B. erschwert) wird. Zum Beispiel sinkt der Signal-
Rausch-Abstand durch eine Überlagerung eines Funk-
signals mit einem Funkstörsignal ab, so dass beispiels-
weise vorgegeben sein kann, dass für eine Änderung
eines Funksignalparameters in Form eines Absinkens
des Signal-Rausch-Abstand um mehr als einen vorge-
geben Signal-Rausch-Abstandsdifferenzschwellwert
(z.B. innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums oder zwi-
schen zwei aufeinanderfolgend detektierten Funksignal-
parametern) oder für einen Funksignalparameter in Form
eines Signal-Rausch-Abstands, der geringer als ein vor-
gegebener Signal-Rausch-Abstandsschwellwert ist, be-
stimmt werden soll, dass der Empfang des Funksignals
an der jeweiligen Detektionsposition durch ein Funkstör-
signal beeinträchtigt (z.B. erschwert oder verhindert)
wird. Es versteht sich, dass das Bestimmen, ob der Emp-
fang des Funksignals an der jeweiligen Detektionsposi-
tion durch ein Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. er-
schwert) wird, zum Beispiel Teil des Detektierens gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung öder Teil des Bestim-
mens des Funkkommunikationsstörbereichs gemäß
dem zweiten Aspekt der Erfindung sein kann.
[0033] Eine Detektionsposition (z.B. die erste Detekti-
onsposition) ist die Position, an der ein Funksignalpara-
meter (z.B. der erste Funksignalparameter) oder eine Än-
derung eines Funksignalparameters (z.B. die erste Än-
derung des Funksignalparameters) detektiert wurde.
Dies soll beispielsweise derart verstanden werden, dass
das Detektieren des Funksignalparameters oder der Än-
derung des Funksignalparameters zumindest teilweise
basierend auf einem an der Detektionsposition empfan-
genen Funksignal (z.B. durch eine drahtlose Kommuni-
kationsschnittstelle, z.B. eine drahtlose Kommunikati-
onsschnittstelle in Form einer Funkschnittstelle) erfolgt.
Eine solche Detektionsposition kann beispielsweise
durch einen Positionssensor (z.B. einen Positionssensor
eines globales Navigationssatellitensystems zur Positi-
onsbestimmung wie GPS (Global Positioning System)
oder Galileo) einer Funkkommunikationsvorrichtung
(z.B. der Funkkommunikationsvorrichtung gemäß dem
ersten Aspekt der Erfindung) oder eines Nutzfahrzeugs
erfasst werden. Es versteht sich, dass die erfasste De-
tektionsposition von der tatsächlichen Detektionspositi-
on geringfügig abweichen kann. Es versteht sich, dass
auch Ausführungsform, bei denen die die erfasste De-
tektionsposition von der tatsächlichen Detektionspositi-
on geringfügig abweicht, als von der Erfindung erfasst
verstanden werden sollen. Gründe für eine geringfügige
Abweichung können beispielsweise Ungenauigkeiten
bei der Positionsbestimmung (z.B. im Rahmen der typi-
schen Ungenauigkeit eines globalen Navigationssatelli-
tensystems zur Positionsbestimmung, z.B. eine Unge-
nauigkeit und/oder Abweichung von nicht mehr als 5 m,
15 m oder 50 m) und/oder ein zeitlicher Versatz (z.B. ein
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zeitlicher Versatz von nicht mehr als 1 s, 5 s oder 10 s)
zwischen dem Detektieren des Funksignalparameters
(z.B. des ersten Funksignalparameters) und/oder der
Änderung eines Funksignalparameters (z.B. der ersten
Änderung des Funksignalparameters) und dem Erfassen
der Detektionsposition (z.B. der ersten Detektionspositi-
on) sein.
[0034] Die gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung
erfasste erste Detektionsposition ist beispielsweise die
Position, an der sich die Funkkommunikationsvorrich-
tung und/oder das Nutzfahrzeug befunden hat als die
Funkkommunikationsvorrichtung des Nutzfahrzeugs
den ersten Funksignalparameter oder die erste Ände-
rung des Funksignalparameters detektiert hat. Gleicher-
maßen kann es sich bei der ersten Detektionsposition
gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung, wenn die ers-
te Funkkommunikationsvorrichtung den ersten Funksig-
nalparameter oder die erste Änderung detektiert hat, um
die Position handeln, an der sich die erste Funkkommu-
nikationsvorrichtung und/oder das erste Nutzfahrzeug
befunden hat als die erste Funkkommunikationsvorrich-
tung des ersten Nutzfahrzeugs den ersten Funksignal-
parameter oder die erste Änderung des Funksignalpa-
rameters detektiert hat.
[0035] Die gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung
an eine entfernte Vorrichtung gesendete erste Funkstör-
signal-Detektionsinformation korrespondiert beispiels-
weise zu der gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung
von einer ersten Funkkommunikationsvorrichtung eines
ersten Nutzfahrzeugs empfangenen ersten Funkstörsi-
gnal-Detektionsinformation. Das Senden und Empfan-
gen einer Funkstörsignal-Detektionsinformation (z.B.
der ersten Funkstörsignal-Detektionsinformation) ge-
mäß den Aspekten der Erfindung kann beispielsweise
über einen Kommunikationspfad erfolgen, der zumindest
einen drahtlosen Abschnitt umfasst. Es versteht sich,
dass der Kommunikationspfad weitere drahtlose
und/oder drahtgebundene Abschnitte umfassen kann.
Ein Beispiel für Kommunikationspfad oder einen Ab-
schnitt eines Kommunikationspfads ist eine Verbindung
in einem Kommunikationsnetzwerk wie einem drahtlo-
sen Kommunikationsnetzwerk (z.B. ein Mobilfunknetz-
werk, ein WLAN-Netzwerk, ein LoRa-Netzwerk oder ein
Bluetooth-Netzwerk) oder einem drahtgebundenen
Kommunikationsnetzwerk (z.B. einem Ethernet-Netz-
werk oder einem öffentlichen Telefonnetzwerk).
[0036] Eine Funkstörsignal-Detektionsinformation
(z.B. die erste Funkstörsignal-Detektionsinformation)
kann gemäß den Aspekten der Erfindung einen Funksi-
gnalparameter (z.B. den ersten Funksignalparameter)
und/oder eine Änderung eines Funksignalparameters
(z.B. die erste Änderung des Funksignalparameters) bei-
spielsweise qualitativ (z.B. in Form einer Angabe, ob zu-
mindest teilweise basierend auf dem Funksignalparame-
ter und/oder der Änderung eines Funksignalparameter
bestimmt wurde, dass der Empfang des Funksignals an
der jeweiligen Detektionsposition durch ein Funkstörsi-
gnal beeinträchtigt (z.B. erschwert oder verhindert) wird)

oder quantitativ (z.B. in Form einer Parameterwertanga-
be) repräsentieren.
[0037] Ferner kann eine Funkstörsignal-Detektionsin-
formation (z.B. die erste Funkstörsignal-Detektionsinfor-
mation) gemäß den Aspekten der Erfindung eine Detek-
tionsposition (z.B. die erste Detektionsposition) in Form
einer Positionsangabe (z.B. in Form von geographischen
Koordinaten wie geographischer Breiten- und Längen-
angabe) repräsentieren.
[0038] Das Bestimmen des Funkkommunikationsstör-
bereichs zumindest teilweise basierend auf der ersten
Funkstörsignal-Detektionsinformation gemäß dem zwei-
ten Aspekt der Erfindung erfolgt beispielsweise gemäß
vorgegebenen Regeln.
[0039] Dass das Bestimmen zumindest teilweise ba-
sierend auf der ersten Funkstörsignal-Detektionsinfor-
mation soll beispielsweise derart verstanden werden,
dass die erste Funkstörsignal-Detektionsinformation
oder die durch die erste Funkstörsignal-Detektionsinfor-
mation repräsentierten Information bei dem Bestimmen
ganz oder teilweise berücksichtigt werden. Zum Beispiel
werden bei dem Bestimmen der durch die Funkstörsig-
nal-Detektionsinformation repräsentierte erste Funksig-
nalparameter und/oder die erste Änderungen und/oder
die erste Detektionsinformation berücksichtigt.
[0040] Zum Beispiel kann das Bestimmen des Funk-
kommunikationsstörbereichs, wie oben offenbart, das
Bestimmen umfassen, ob der Empfang des Funksignals
an der ersten Detektionsposition durch ein Funkstörsig-
nal beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird. Alternativ kann
die erste Funkstörsignal-Detektionsinformation, wie
oben offenbart, den ersten Funksignalparameter
und/oder die erste Änderung des Funksignalparameters
qualitativ in Form einer Angabe, ob bestimmt wurde, dass
der Empfang des Funksignals an der ersten Detektions-
position durch ein Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. er-
schwert) wird, repräsentieren. Dieses Bestimmen kann,
wie oben offenbart, gemäß vorgegebenen Regeln
und/oder zumindest teilweise auf dem durch die erste
Funkstörsignal-Detektionsinformation repräsentierten
ersten Funksignalparameter und/oder der durch die ers-
te Funkstörsignal-Detektionsinformation repräsentierten
ersten Änderung des Funksignalparameters erfolgen.
[0041] Wenn bestimmt wurde, dass der Empfang des
Funksignals an der ersten Detektionsposition durch ein
Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird, wird
der Funkkommunikationsstörbereich beispielsweise
derart bestimmt, dass er einen möglichen Abdeckungs-
bereich des Störsenders, der das Funkstörsignal ausge-
sendet hat, und/oder einen Bereich, in dem erwartet wird,
dass aufgrund des Funkstörsignals keine Funkkommu-
nikation möglich ist, repräsentiert. Dieses Bestimmen
kann ebenfalls gemäß vorgegebenen Regeln und/oder
oder zumindest teilweise auf dem durch die erste Funk-
störsignal-Detektionsinformation repräsentierten ersten
Funksignalparameter und/oder der durch die erste Funk-
störsignal-Detektionsinformation repräsentierten ersten
Änderung des Funksignalparameters erfolgen.
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[0042] Zum Beispiel kann angenommen werden, dass
die Funkkommunikation an der ersten Detektionspositi-
on noch möglich ist, da die erste Funkstörsignal-Detek-
tionsinformation gemäß dem zweiten Aspekt der Erfin-
dung empfangen wurde. Dementsprechend kann bei-
spielsweise vorgegeben sein, dass der Funkkommuni-
kationsstörbereichs derart bestimmt wird, dass die erste
Detektionsposition außerhalb des Funkkommunikati-
onsstörbereichs und/oder auf dem Rand (z.B. eine Ecke
oder auf einer Kante) des Funkkommunikationsstörbe-
reichs ist.
[0043] Alternativ oder zusätzlich kann angenommen
werden, dass der Abdeckungsbereich des Störsenders,
der das Funkstörsignal ausgesendet hat, sich in einem
Bereich in der Umgebung der ersten Detektionsposition
befindet (z.B. in einem kreisförmigen Bereich mit einem
vorgegebenen oder von dem ersten Funksignalparame-
ter oder der ersten Änderung des Funksignalparameters
abhängigen Radius um die erste Detektionsposition he-
rum). Dementsprechend kann beispielsweise vorgege-
ben sein, dass der Funkkommunikationsstörbereichs
diesem Bereich entspricht und/oder sich in diesem Be-
reich befindet.
[0044] Die Erfindung nutzt somit aus, dass für ein
Funkstörsignal charakteristische Funksignalparameter
auch außerhalb des Abdeckungsbereichs eines Störsen-
ders durch das Funkstörsignal verändert werden, so
dass das Funkstörsignal und/oder der Störsender er-
kannt werden kann und dass anschließend geeignete
Maßnahme (z.B. die unten offenbarten Alarmaktionen)
ergriffen werden können, um die Gefährdung von durch
das Funkstörsignal und/oder den Störsender betroffenen
Nutzfahrzeugen (z.B. Nutzfahrzeuge, die sich innerhalb
des Funkkommunikationsstörbereichs befinden) zu mi-
nimieren. Die Aspekte der Erfindung dienen somit bei-
spielsweise zum Erkennen eines Funkstörsignals
und/oder eines Störsenders.
[0045] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
den Aspekten der Erfindung repräsentiert der für das
Funkstörsignal charakteristische erste Funksignalpara-
meter eine der folgenden Größen und/oder Eigenschaf-
ten repräsentiert:

- ein Signal-Rausch-Abstand,
- ein Signal-Interferenz-Abstand,
- eine Empfangsfeldstärke,
- ein Vorhandensein von nicht-synchronisierbaren

Trägerfrequenzen,
- eine Bitfehlerrate,
- eine Verbindungsabbruchrate.

[0046] Wie oben offenbart, soll unter einem für ein
Funkstörsignal charakteristischen Funksignalparameter
beispielsweise ein Funksignalparameter verstanden
werden, der charakteristisch dafür ist, ob der Empfang
des Funksignals an der Detektionsposition, an der der
Funksignalparameter detektiert wurde, durch ein Funk-
störsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert oder verhindert)

wird. Das Vorhandensein eines solches Funkstörsignals
kann beispielsweise zu einem geringeren Signal-
Rausch-Abstand, zu einem geringeren Signal-Interfe-
renz-Abstand, zu einer höheren Empfangsfeldstärke,
zum Vorhandensein von nicht-synchronisierbaren Trä-
gerfrequenzen, zu einer höheren Bitfehlerrate und/oder
zu einer höheren Verbindungsabbruchrate jeweils im
Vergleich zur Abwesenheit eines solchen Funkstörsignal
führen. Dementsprechend kann ein Funksignalparame-
ter, der eine dieser Größen und/oder Eigenschaften re-
präsentiert, als charakteristisch dafür, ob der Empfang
des Funksignals an der Detektionsposition, an der der
Funksignalparameter detektiert wurde, durch ein Funk-
störsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert oder verhindert)
wird, verstanden werden.
[0047] Mit anderen Worten kann ein solcher Funksig-
nalparameter das Bestimmen, ob der Empfang des
Funksignals an der Detektionsposition, an der der Funk-
signalparameter detektiert wurde, durch ein Funkstörsi-
gnal beeinträchtigt (z.B. erschwert oder verhindert) wird,
ermöglichen. Dabei kann das Bestimmen beispielsweise
anhand von vorgegebenen Schwellwerten erfolgen. Zum
Beispiel kann bestimmt werden, dass der Empfang des
Funksignals an der Detektionsposition (z.B. der ersten
Detektionsposition), an der der Funksignalparameter
(z.B. der erste Funksignalparameter) detektiert wurde,
durch ein Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert)
wird und/oder das der Funksignalparameter darauf hin-
deutet, wenn der/die durch diesen Funksignalparameter
repräsentierte:

- Signal-Rausch-Abstand geringer als ein vorgegebe-
ner Signal-Rausch-Abstandsschwellwert ist,

- Signal-Interferenz-Abstand geringer als ein vorge-
gebener Signal-Interferenz-Abstandsschwellwert
ist,

- Empfangsfeldstärke größer als ein vorgegebener
Empfangsfeldstärkeschwellwert ist,

- ein Hinzukommen von nicht-synchronisierbaren
Trägerfrequenzen,

- Bitfehlerrate größer als ein vorgegebener Bitfehler-
ratenschwellwert ist,

- Verbindungsabbruchrate größer als ein vorgegebe-
ner Verbindungsabbruchratenschwellwert ist,

oder wenn der Funksignalparameter ein Vorhandensein
von nicht-synchronisierbaren Trägerfrequenzen reprä-
sentiert.
[0048] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
den Aspekten der Erfindung ist die für das Funkstörsignal
charakteristische erste Änderung des Funksignalpara-
meters eine der folgenden Änderungen:

- eine Verringerung eines Signal-Rausch-Abstands,
- eine Verringerung eines Signal-Interferenz-Ab-

stands,
- eine Zunahme einer Empfangsfeldstärke,.
- ein Hinzukommen von nicht-synchronisierbaren
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Trägerfrequenzen,- eine Zunahme einer Bitfehlerra-
te,

- eine Zunahme einer Verbindungsabbruchrate.

[0049] Aus den oben offenbarten Gründen kann das
Auftreten eines Funkstörsignals zu solchen Änderungen
des Signal-Rausch-Abstands, des Signal-Interferenz-
Abstands, der Empfangsfeldstärke, der Bitfehlerrate, der
Verbindungsabbruchrate und dem Hinzukommen von
nicht-synchronisierbaren Trägerfrequenzen führen. Mit
anderen Worten kann auch eine solche Änderung eines
Funksignalparameters das Bestimmen, ob der Empfang
des Funksignals an der Detektionsposition, an der die
Änderung des Funksignalparameters detektiert wurde,
durch ein Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert
oder verhindert) wird, ermöglichen. Dabei kann das Be-
stimmen beispielsweise anhand von vorgegebenen Dif-
ferenzschwellwerten erfolgen. Zum Beispiel kann be-
stimmt werden, dass der Empfang des Funksignals an
der Detektionsposition (z.B. der ersten Detektionspositi-
on), an der die Änderung des Funksignalparameters
(z.B. die erste Änderung des Funksignalparameters) de-
tektiert wurde, durch ein Funkstörsignal beeinträchtigt
(z.B. erschwert) wird und/oder dass die Änderung des
Funksignalparameters darauf hindeutet, wenn die Ände-
rung dieses Funksignalparameters:

- eine Verringerung des Signal-Rausch-Abstands um
mehr als einen vorgegeben Signal-Rausch-Ab-
standsdifferenzschwellwert (z.B. innerhalb eines
vorgegebenen Zeitraums oder zwischen zwei aufei-
nanderfolgend detektierten Funksignalparametern)
ist,

- eine Verringerung des Signal-Interferenz-Abstands
um mehr als einen vorgegeben Signal-Interferenz-
Abstandsdifferenzschwellwert (z.B. innerhalb eines
vorgegebenen Zeitraums oder zwischen zwei aufei-
nanderfolgend detektierten Funksignalparametern)
ist,

- eine Zunahme einer Empfangsfeldstärke um mehr
als einen vorgegeben Empfangsfeldstärkendiffe-
renzschwellwert (z.B. innerhalb eines vorgegebe-
nen Zeitraums oder zwischen zwei aufeinanderfol-
gend detektierten Funksignalparametern) ist,

- ein Hinzukommen von einer Anzahl von nicht-syn-
chronisierbaren Trägerfrequenzen, die größer ist als
ein vorgegebener Schwellwert für die Anzahl von
nicht-synchronisierbaren Trägerfrequenzen,- eine
Zunahme einer Bitfehlerrate um mehr als einen vor-
gegeben Bitfehlerratendifferenzschwellwert (z.B. in-
nerhalb eines vorgegebenen Zeitraums oder zwi-
schen zwei aufeinanderfolgend detektierten Funksi-
gnalparametern) ist,

- eine Zunahme einer Verbindungsabbruchrate um
mehr als einen vorgegeben Verbindungsabbruchra-
tendifferenzschwellwert (z.B. innerhalb eines vorge-
gebenen Zeitraums oder zwischen zwei aufeinan-
derfolgend detektierten Funksignalparametern) ist.

[0050] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
den Aspekten der Erfindung repräsentiert die erste Funk-
störsignal-Detektionsinformation neben dem zumindest
einen ersten Funksignalparameter und/oder neben der
zumindest einen ersten Änderung des Funksignalpara-
meters zumindest einen weiteren ersten Funksignalpa-
rameter und/oder zumindest eine weitere erste Ände-
rung eines weiteren Funksignalparameters, wobei der
weitere erste Funksignalparameter und/oder die weitere
erste Änderung des weiteren Funksignalparameters
charakteristisch für das Funkstörsignal sind. Zum Bei-
spiel wurde der zumindest eine weitere Funksignalpara-
meter und/oder die zumindest eine weitere Änderungen
des weiteren Funksignalparameters an der ersten De-
tektionsposition (und z.B. zum ersten Detektionszeit-
punkt) detektiert
[0051] Mit anderen Worten soll dies derart verstanden
werden, dass die erste Funkstörsignal-Detektionsinfor-
mation gemäß dieser Ausführungsform mehrere erste
Funksignalparameter und/oder mehrere erste Änderun-
gen eines jeweiligen Funksignalparameters repräsen-
tiert, wobei jeder der ersten Funksignalparameter
und/oder jede der ersten Änderungen eines jeweiligen
Funksignalparameters charakteristisch für das Funkstör-
signal sind. Zum Beispiel wurde jede der mehreren ers-
ten Funksignalparameter und/oder jede der mehreren
ersten Änderungen eines jeweiligen Funksignalparame-
ters an der ersten Detektionsposition (und z.B. zum ers-
ten Detektionszeitpunkt) detektiert.
[0052] Jeder der mehreren ersten Funksignalparame-
ter repräsentiert beispielsweise eine andere Größe
und/oder Eigenschaft des Funksignals wie einen Signal-
Rausch-Abstand, einen Signal-Interferenz-Abstand, ei-
ne Empfangsfeldstärke, ein Vorhandensein von nicht-
synchronisierbaren Trägerfrequenzen, eine Bitfehlerrate
oder eine Verbindungsabbruchrate. Gleichermaßen
kann jede der mehreren ersten Änderungen eines jewei-
ligen Funksignalparameters eine jeweilige Änderung ei-
ner anderen Größe und/oder Eigenschaft des Funksig-
nals repräsentieren.
[0053] Dementsprechend kann das Detektieren ge-
mäß dem ersten Aspekt der Erfindung, das Detektieren
der mehreren ersten Funksignalparameter und/oder der
mehreren ersten Änderungen eines jeweiligen Funksig-
nalparameters umfassen. Zum Beispiel erfolgt das De-
tektieren für jeden der mehreren ersten Funksignalpara-
meter und/oder für jede der mehreren ersten Änderun-
gen eines jeweiligen Funksignalparameters wie oben für
den zumindest einen Funksignalparameter und/oder die
zumindest eine Änderung des Funksignalparameters of-
fenbart.
[0054] Das Bestimmen des Funkkommunikationsstör-
bereichs gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung ba-
siert dadurch zumindest teilweise auf der ersten Funk-
störsignal-Detektionsinformation, die gemäß dieser Aus-
führungsform die mehreren ersten Funksignalparameter
und/oder die mehreren ersten Änderungen eines jewei-
ligen Funksignalparameters repräsentiert.
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[0055] Zum Beispiel kann das Bestimmen des Funk-
kommunikationsstörbereichs, wie oben offenbart, das
Bestimmen umfassen, ob der Empfang des Funksignals
an der ersten Detektionsposition durch ein Funkstörsig-
nal beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird. Dieses Bestim-
men kann gemäß vorgegebenen Regeln und/oder zu-
mindest teilweise auf dem durch die erste Funkstörsig-
nal-Detektionsinformation gemäß dieser Ausführungs-
form repräsentierten mehreren ersten Funksignalpara-
metern und/oder der durch die erste Funkstörsignal-De-
tektionsinformation gemäß dieser Ausführungsform re-
präsentierten mehreren ersten Änderung eines jeweili-
gen Funksignalparameters erfolgen.
[0056] Wie oben offenbart, kann für jeden der mehre-
ren ersten Funksignalparameter ein jeweiliger Schwell-
wert und/oder für jede der mehreren ersten Änderungen
eines jeweiligen Funksignalparameters ein jeweiliger Dif-
ferenzschwellwert vorgegeben sein, um basierend auf
dem jeweiligen ersten Funksignalparameter und/oder
auf der jeweiligen ersten Änderung eines jeweiligen
Funksignalparameters zu bestimmen, ob der Empfang
des Funksignals an der ersten Detektionsposition durch
ein Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird.
Gemäß dieser Ausführungsform können die Regeln bei-
spielsweise vorgegeben, dass nur dann, wenn jeder der
mehreren ersten Funksignalparameter und/oder jede der
mehreren Änderungen eines jeweiligen Funksignalpara-
meters darauf hindeutet, dass der Empfang des Funksi-
gnals an der ersten Detektionsposition durch ein Funk-
störsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird, bestimmt
wird, dass der Empfang des Funksignals an der ersten
Detektionsposition durch ein Funkstörsignal beeinträch-
tigt (z.B. erschwert) wird, bestimmt wird.
[0057] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
den Aspekten der Erfindung wird das Funkstörsignal in
einem durch eines der folgenden Funkkommunikations-
netzwerke verwendeten Frequenzbereich gesendet:

- ein WLAN-Netzwerk,
- ein Zigbee-Netzwerk,
- ein Bluetooth-Netzwerk
- ein Mobilfunknetzwerk,
- ein LoRa-Netzwerk.

[0058] Die Datenübertragung über ein solches Funk-
kommunikationsnetzwerk kann dementsprechend ge-
mäß einem der folgenden Kommunikationsstandards er-
folgen: WLAN-Kommunikationsstandard, Zigbee-Kom-
munikationsstandard, Bluetooth-Kommunikationsstan-
dard, Mobilfunk-Kommunikationsstand oder LoRa-Kom-
munikationsstandard. Die Bluetooth-Kommunikations-
standards sind derzeit im Internet unter www.blue-
tooth.org erhältlich. WLAN ist zum Beispiel in den Stan-
dards der IEEE-802.11-Familie spezifiziert. Die
Spezifikationen des Zigbee-Kommunikationsstandards
sind derzeit im Internet unter https://zigbee.org/ erhält-
lich. Ein Mobilfunkkommunikationsstandard ist beispiels-
weise ein 2G/3G/4G/5G-Kommunikationsstandard. Die

Spezifikationen der 2G/3G/4G/5G-Kommunikations-
standards werden von dem 3rd Generation Partnership
Project (3GPP) gepflegt und entwickelt und sind derzeit
im Internet unter anderem unter www.3gpp.com erhält-
lich. Die Spezifikationen des LoRa-Kommunikations-
standards sind derzeit im Internet unter https://lora-alli-
ance.org/ erhältlich.
[0059] In diesen Kommunikationsstandards werden
auch die durch das jeweilige Funkkommunikationsnetz-
werk verwendeten Frequenzbereiche spezifiziert. Wei-
tere Einschränkungen dieser Frequenzbereiche können
sich beispielsweise aus internationalen Vereinbarungen
sowie nationalen und regionalen Regelungen ergeben.
[0060] Durch das Aussenden des Funkstörsignals in
einem durch eines der oben genannten Funkkommuni-
kationsnetzwerke verwendeten Frequenzbereich kann
der. Empfang eines Funksignals in dem entsprechenden
Funkkommunikationsnetzwerk innerhalb des Abde-
ckungsbereichs des Störsenders, der das Funkstörsig-
nal aussendet, verhindert werden.
[0061] Es versteht sich, dass mehrere Funkstörsignale
in einem durch eines der oben genannten Funkkommu-
nikationsnetzwerke verwendeten Frequenzbereich oder
in verschiedenen durch die oben genannten Funkkom-
munikationsnetzwerke verwendeten Frequenzberei-
chen ausgesendet werden kann.
[0062] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
den Aspekten der Erfindung ist die erste Detektionspo-
sition eine Nutzfahrzeugposition. Zum Beispiel ist die ers-
te Detektionsposition eine Position des Nutzfahrzeugs
dessen Teil die Funkkommunikationsvorrichtung gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung ist. Gemäß dem zwei-
ten Aspekt der Erfindung ist die erste Detektionsposition
eine Position des ersten Nutzfahrzeugs dessen Teil die
erste Funkkommunikationsvorrichtung ist.
[0063] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
den Aspekten der Erfindung repräsentiert die erste Funk-
störsignal-Detektionsinformation ferner eine erste De-
tektionsgeschwindigkeit und/oder eine erste Detektions-
bewegungsrichtung und/oder einen ersten Detektions-
zeitpunkt.
[0064] Ein Detektionszeitpunkt (z.B. der erste Detek-
tionszeitpunkt) ist der Zeitpunkt, zu dem ein Funksignal-
parameter (z.B. der erste Funksignalparameter) oder ei-
ne Änderung eines Funksignalparameters (z.B. die erste
Änderung des Funksignalparameters) detektiert wurde.
Dies soll beispielsweise derart verstanden werden, dass
das Detektieren des Funksignalparameters oder der Än-
derung des Funksignalparameters zumindest teilweise
basierend auf einem zu dem Detektionszeitpunkt emp-
fangenen Funksignal (z.B. durch eine drahtlose Kommu-
nikationsschnittstelle, z.B. eine drahtlose Kommunikati-
onsschnittstelle in Form einer Funkschnittstelle) erfolgt.
[0065] Eine Detektionsgeschwindigkeit (z.B. die erste
Detektionsgeschwindigkeit) ist vorliegend beispielswei-
se die Geschwindigkeit, mit der sich eine Vorrichtung
(z.B. die Funkkommunikationsvorrichtung gemäß dem
ersten Aspekt der Erfindung) bewegt hat als sie einen
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Funksignalparameter (z.B. den ersten Funksignalpara-
meter) oder eine Änderung eines Funksignalparameters
(z.B. die erste Änderung des Funksignalparameters) de-
tektiert hat.
[0066] Eine Detektionsbewegungsrichtung (z.B. die
erste Detektionsbewegungsrichtung) ist vorliegend bei-
spielsweise die Richtung, in die sich eine Vorrichtung
(z.B. die Funkkommunikationsvorrichtung gemäß dem
ersten Aspekt der Erfindung) bewegt hat als sie einen
Funksignalparameter (z.B. den ersten Funksignalpara-
meter) oder eine Änderung eines Funksignalparameters
(z.B. die erste Änderung des Funksignalparameters) de-
tektiert hat.
[0067] Zum Beispiel kann eine Funkstörsignal-Detek-
tionsinformation (z.B. die erste Funkstörsignal-Detekti-
onsinformation) eine Detektionsgeschwindigkeit (z.B.
die erste Detektionsgeschwindigkeit) in Form einer Ge-
schwindigkeitsangabe und/oder eine Detektionsbewe-
gungsrichtung (z.B. die erste Detektionsbewegungsrich-
tung) in Form einer Richtungsangabe und/oder einen De-
tektionszeitpunkt (z.B. den ersten Detektionszeitpunkt)
in Form eines Zeitstempels repräsentieren.
[0068] Das Verfahren gemäß dem ersten Aspekt der
Erfindung kann ferner umfassen:

- Erfassen der ersten Detektionsgeschwindigkeit
und/oder der ersten Detektionsbewegungsrichtung
und/oder des ersten Detektionszeitpunkts.

[0069] Das Erfassen des ersten Detektionszeitpunkts
kann beispielsweise durch eine Uhr der Funkkommuni-
kationsvorrichtung und/oder des Nutzfahrzeugs erfol-
gen. Die erste Detektionsgeschwindigkeit kann durch ei-
nen Geschwindigkeitssensor der Funkkommunikations-
vorrichtung und/oder des Nutzfahrzeugs erfasst werden;
und die erste Detektionsrichtung wird beispielsweise
durch einen Bewegungssensor der Funkkommunikati-
onsvorrichtung und/oder des Nutzfahrzeugs erfasst.
[0070] Es versteht sich, dass die erfasste erste Detek-
tionsgeschwindigkeit von der tatsächlichen ersten De-
tektionsgeschwindigkeit und/oder die erfasste erste De-
tektionsbewegungsrichtung von der tatsächlichen ersten
Detektionsbewegungsrichtung und/oder der erfasste
erste Detektionszeitpunkt von dem tatsächlichen ersten
Detektionszeitpunkt (z.B. geringfügig) abweichen kann.
Es versteht sich, dass auch Ausführungsform, bei denen
solche (z.B. geringfügigen) Abweichungen vorliegen, als
von der Erfindung erfasst verstanden werden sollen.
Gründe für eine geringfügige Abweichung können bei-
spielsweise Ungenauigkeiten bei dem Erfassen der der
ersten Detektionsgeschwindigkeit und/oder der ersten
Detektionsbewegungsrichtung und/oder des ersten De-
tektionszeitpunkts (z.B. Messungenauigkeiten) und/oder
ein zeitlicher Versatz (z.B. ein zeitlicher Versatz von nicht
mehr als 1 s, 5 s oder 10 s) zwischen dem Detektieren
des ersten Funksignalparameters und/oder der ersten
Änderung des Funksignalparameters und dem Erfassen
der der ersten Detektionsgeschwindigkeit und/oder der

ersten Detektionsbewegungsrichtung und/oder des ers-
ten Detektionszeitpunkts sein.
[0071] Die erste Funkstörsignal-Detektionsinformati-
on kann beispielsweise die erfasste erste Detektionsge-
schwindigkeit und/oder die erfasste erste Detektionsbe-
wegungsrichtung und/oder den erfassten ersten Detek-
tionszeitpunkt repräsentieren.
[0072] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
dem zweiten Aspekt umfasst das Verfahren ferner zu-
mindest einen der folgenden Schritte:

- Empfangen und/oder Bereithalten einer Vielzahl von
Nutzfahrzeugpositionsinformationen, wobei jede
der Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinformatio-
nen eine vergangene oder aktuelle Position eines
jeweiligen Nutzfahrzeugs einer Vielzahl von Nutz-
fahrzeugen repräsentiert,

- Bestimmen zumindest teilweise basierend auf der
Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinformationen,
ob sich zumindest ein Nutzfahrzeug der Vielzahl von
Nutzfahrzeugen innerhalb des Funkkommunikati-
onsstörbereichs befand oder befindet oder befinden
wird,

- Auslösen oder Bewirken des Auslösens einer Alarm-
aktion, wenn bestimmt wird, dass sich zumindest ein
Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen in-
nerhalb des Funkkommunikationsstörbereichs be-
fand oder befindet oder befinden wird.

[0073] Wie oben offenbart, kann eine Detektionsposi-
tion gemäß den Aspekten der Erfindung eine Nutzfahr-
zeugposition sein. Dementsprechend kann jede der Viel-
zahl von Nutzfahrzeugpositionsinformationen Teil einer
gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung empfangenen
Funkstörsignal-Detektionsinformation (z.B. der oben of-
fenbarten ersten Funkstörsignal-Detektionsinformation,
die die erste Detektionsposition repräsentiert, und/oder
der unten offenbarten zweiten Funkstörsignal-Detekti-
onsinformation, die die zweite Detektionsposition reprä-
sentiert) sein. Alternativ oder zusätzlich können die Nutz-
fahrzeugpositionsinformationen der Vielzahl von Nutz-
fahrzeugpositionsinformationen zumindest teilweise se-
parat von solchen Funkstörsignal-Detektionsinformatio-
nen empfangen werden.
[0074] Dass jede der Vielzahl von Nutzfahrzeugposi-
tionsinformationen eine vergangene oder aktuelle Posi-
tion eines jeweiligen Nutzfahrzeugs der Vielzahl von
Nutzfahrzeugen repräsentiert, soll beispielsweise derart
verstanden werden, dass die Vielzahl von Nutzfahrzeug-
positionsinformationen für jedes der Nutzfahrzeuge zu-
mindest eine für das jeweilige Nutzfahrzeug empfangene
Nutzfahrzeugpositionsinformation enthält. Dabei wird
die aktuelle Position eines jeweiligen Nutzfahrzeugs bei-
spielsweise durch die jeweils zuletzt für das jeweilige
Nutzfahrzeug empfangene Nutzfahrzeugpositionsinfor-
mation repräsentiert, und eine vergangene Position ei-
nes jeweiligen Nutzfahrzeugs wird beispielsweise durch
jede vor der zuletzt für das jeweilige Nutzfahrzeug emp-
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fangene Nutzfahrzeugpositionsinformation empfange-
nen Nutzfahrzeugpositionsinformation repräsentiert. Es
versteht sich, dass die Vielzahl der Nutzfahrzeugpositi-
onsinformationen auf Repräsentationen aktueller Positi-
onen der Vielzahl von Nutzfahrzeugen beschränkt sein
kann, so dass jede der Vielzahl von Nutzfahrzeugpositi-
onen eine aktuelle Position eines jeweiligen Nutzfahr-
zeugs der Vielzahl von Nutzfahrzeugen repräsentiert.
[0075] Zum Beispiel kann jedes der Nutzfahrzeuge der
Vielzahl von Nutzfahrzeugen seine jeweilige Position
kontinuierlich oder wiederholt (z.B. in regelmäßigen Zeit-
abständen) erfassen und eine entsprechende Nutzfahr-
zeugpositionsinformation an die Vorrichtung(en), die das
Verfahren gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung
ausführt/en, senden. Eine solche Position eines Nutz-
fahrzeugs kann beispielsweise durch einen Positions-
sensor (z.B. einen Positionssensor eines globales Navi-
gationssatellitensystems zur Positionsbestimmung wie
GPS (Global Positioning System) oder Galileo) des Nutz-
fahrzeugs oder einer Funkkommunikationsvorrichtung
des Nutzfahrzeugs (z.B. der Funkkommunikationsvor-
richtung gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung) er-
fasst werden.
[0076] Das Senden und Empfangen einer Nutzfahr-
zeugpositionsinformation gemäß den Aspekten der Er-
findung kann, wie oben für die Funkstörsignal-Detekti-
onsinformation offenbart, beispielsweise über einen
Kommunikationspfad erfolgen, der zumindest einen
drahtlosen Abschnitt umfasst. Es versteht sich, dass der
Kommunikationspfad weitere drahtlose und/oder draht-
gebundene Abschnitte umfassen kann. Ein Beispiel für
Kommunikationspfad oder einen Abschnitt eines Kom-
munikationspfads ist eine Verbindung in einem Kommu-
nikationsnetzwerk wie einem drahtlosen Kommunikati-
onsnetzwerk (z.B. ein Mobilfunknetzwerk, ein WLAN-
Netzwerk, ein LoRa-Netzwerk oder ein Bluetooth-Netz-
werk) oder einem drahtgebundenen Kommunikations-
netzwerk (z.B. einem Ethernet-Netzwerk oder einem öf-
fentlichen Telefonnetzwerk).
[0077] Eine Nutzfahrzeugpositionsinformation kann
beispielsweise bereitgehalten werden, indem sie in ei-
nem Speicher einer Vorrichtung (z.B. der Vorrichtung ge-
mäß dem zweiten Aspekt der Erfindung) gespeichert
wird. Zum Beispiel wird jede gemäß dem zweiten Aspekt
der Erfindung empfangene Nutzfahrzeugpositionsinfor-
mation gespeichert (z.B. zumindest bis eine aktuellere
Nutzfahrzeugpositionsinformation für das jeweilige Nutz-
fahrzeug empfangen wird).
[0078] Das Bestimmen, ob sich ob sich zumindest ein
Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb
des Funkkommunikationsstörbereichs befand oder be-
findet oder befinden wird, soll zumindest einen der fol-
genden Schritte umfassen:

- Bestimmen, ob sich ob sich zumindest ein Nutzfahr-
zeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb des
Funkkommunikationsstörbereichs befand, zumin-
dest teilweise basierend auf einer durch die Vielzahl

von Nutzfahrzeugpositionsinformationen repräsen-
tierten vergangenen Positionen des Nutzfahrzeugs
der Vielzahl von Nutzfahrzeugen,

- Bestimmen, ob sich ob sich zumindest ein Nutzfahr-
zeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb des
Funkkommunikationsstörbereichs befindet, zumin-
dest teilweise basierend auf einer durch die Vielzahl
von Nutzfahrzeugpositionsinformationen repräsen-
tierten aktuellen Positionen des Nutzfahrzeugs der
Vielzahl von Nutzfahrzeugen,

- Bestimmen, ob sich ob sich zumindest ein Nutzfahr-
zeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb des
Funkkommunikationsstörbereichs befinden wird zu-
mindest teilweise basierend auf einer durch die Viel-
zahl von Nutzfahrzeugpositionsinformationen reprä-
sentierten aktuellen Positionen des Nutzfahrzeugs
der Vielzahl von Nutzfahrzeugen.

[0079] Dass das Bestimmen, ob sich zumindest ein
Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb
des Funkkommunikationsstörbereichs befand oder be-
findet oder befinden wird, zumindest teilweise auf der
Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinformation basiert
soll dementsprechend beispielsweise derart verstanden
werden, dass zumindest ein Teil (z.B. jede) der durch die
Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinformation reprä-
sentierten vergangenen und/oder aktuellen Positionen
bei dem Bestimmen berücksichtigt wird.
[0080] Zum Beispiel kann bei dem Bestimmen, ob sich
zumindest ein Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahr-
zeugen innerhalb des Funkkommunikationsstörbereichs
befindet oder befinden wird, nur die durch die Vielzahl
von Nutzfahrzeugpositionsinformation repräsentierten
aktuellen Positionen berücksichtigt werden; und bei dem
Bestimmen, ob sich zumindest ein Nutzfahrzeug der Viel-
zahl von Nutzfahrzeugen innerhalb des Funkkommuni-
kationsstörbereichs befand, werden beispielsweise nur
die durch die Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinfor-
mation repräsentierten vergangenen Positionen berück-
sichtigt.
[0081] Ferner kann das Bestimmen, ob sich zumindest
ein Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen inner-
halb des Funkkommunikationsstörbereichs befand oder
befindet oder befinden wird, gemäß vorgegebenen Re-
geln erfolgen. Zum Beispiel kann vorgegeben sein, dass
bestimmt wird, dass sich ein Nutzfahrzeug der Vielzahl
von Nutzfahrzeugen innerhalb des Funkkommunikati-
onsstörbereichs befindet, wenn eine jeweilige Nutzfahr-
zeugpositionsinformation der Vielzahl von Nutzfahr-
zeugpositionsinformationen als aktuelle Position dieses
Nutzfahrzeugs eine Position innerhalb des Funkkommu-
nikationsstörbereichs repräsentiert. Alternativ oder zu-
sätzlich kann vorgegeben sein, dass bestimmt wird, dass
sich ein Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen
innerhalb des Funkkommunikationsstörbereichs befin-
den wird, wenn eine jeweilige Nutzfahrzeugpositionsin-
formation der Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinfor-
mationen als aktuelle Position dieses Nutzfahrzeugs ei-
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ne Position mit einer Entfernung zum Rand des Funk-
kommunikationsstörbereichs, die geringer als ein vorge-
gebener Entfernungsschwellwert (z.B. 5 m oder 10 m
oder 50 m) ist, repräsentiert. Ferner kann alternativ oder
zusätzlich vorgegeben sein, dass bestimmt wird, dass
sich ein Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen
innerhalb des Funkkommunikationsstörbereichs befand,
wenn eine jeweilige Nutzfahrzeugpositionsinformation
der Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinformationen als
vergangene Position dieses Nutzfahrzeugs eine Position
innerhalb des Funkkommunikationsstörbereichs reprä-
sentiert.
[0082] Wenn bestimmt wird, dass sich zumindest ein
Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb
des Funkkommunikationsstörbereichs befand oder be-
findet oder befinden wird, wird beispielsweise angenom-
men, dass sich dieses Nutzfahrzeug in dem Abde-
ckungsbereich eines Störsenders befand oder befindet
oder befinden wird und somit eine erhöhte Gefahr für
einen Diebstahl von Ladung des Nutzfahrzeugs bestand
oder besteht oder bestehen wird (d.h. das Nutzfahrzeug
war/ist gefährdet). Denn solche Störsender kommen
häufig bei Diebstählen zum Einsatz, um eine Funkkom-
munikation des Nutzfahrzeugs (z.B. mit einer Notrufstel-
le) zu verhindern.
[0083] Daher kann vorgesehen sein, dass, wenn be-
stimmt wird, dass sich zumindest ein Nutzfahrzeug der
Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb des Funkkommu-
nikationsstörbereichs befand oder befindet oder befin-
den wird, eine Alarmaktion ausgeführt wird oder das Aus-
führen einer Alarmaktion bewirkt wird. Dabei soll unter
dem Bewirken des Ausführens einer Alarmaktion ver-
standen werden, dass die Vorrichtung(en), die das Ver-
fahren gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung aus-
führt/en, die Alarmaktion nicht ausführt/en, sondern be-
wirken, dass eine andere Vorrichtung (z.B. ein Nutzfahr-
zeug) die Alarmaktion ausführt.
[0084] Eine Alarmaktion kann das Benachrichtigen, ei-
nes Nutzers wie einer Notrufstelle oder eines oder meh-
rerer Fahrer von Nutzfahrzeugen, die sich in der Umge-
bung des gefährdeten Nutzfahrzeugs (z.B. innerhalb ei-
nes Bereichs mit einem vorgegebenen Radius um die
aktuelle Position des gefährdeten Nutzfahrzeugs herum)
befinden oder eines für das gefährdete Nutzfahrzeug zu-
ständigen Disponenten. Die Notrufstelle oder der für das
gefährdete Nutzfahrzeug zuständige Disponent können
dem gefährdeten Nutzfahrzeug (z.B. in einem Eintrag in
einer Datenbank) zugeordnet sein und telefonisch durch
einen automatischen Anruf (z.B. an eine in dem Eintrag
der Datenbank hinterlegte Telefonnummer) benachrich-
tigt werden. Die Nutzfahrzeuge, die sich in der Umge-
bung des gefährdeten Nutzfahrzeugs (z.B. innerhalb ei-
nes Bereichs mit einem vorgegebenen Radius um die
aktuelle Position des gefährdeten Nutzfahrzeugs herum)
befinden, können beispielsweise zumindest teilweise ba-
sierend auf der Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinfor-
mationen bestimmt werden. Anschließend können die
Fahrer der Nutzfahrzeuge, für die bestimmt wurde, dass

Sie sich in der Umgebung des gefährdeten Nutzfahr-
zeugs (z.B. innerhalb eines Bereichs mit einem vorge-
gebenen Radius um die aktuelle Position des gefährde-
ten Nutzfahrzeugs herum) befinden, durch einen auto-
matischen Anruf (z.B. an eine in einem Eintrag einer Da-
tenbank für das jeweilige Nutzfahrzeug hinterlegte Tele-
fonnummer) benachrichtigt werden.
[0085] Alternativ oder zusätzlich kann eine Alarmakti-
on eine durch ein oder mehrere Nutzfahrzeuge, die sich
in der Umgebung des gefährdeten Nutzfahrzeugs (z.B.
innerhalb eines Bereichs mit einem vorgegebenen Ra-
dius um die aktuelle Position des gefährdeten Nutzfahr-
zeugs herum) befinden, ausgeführte Aktion wie das Ak-
tivieren der Warnblinkanlage und/oder des Abblend-
oder Fernlichts und/oder einer Hupe des jeweiligen Nutz-
fahrzeugs sein. Wie oben offenbart, können die Nutz-
fahrzeuge, die sich in der Umgebung des gefährdeten
Nutzfahrzeugs (z.B. innerhalb eines Bereichs mit einem
vorgegebenen Radius um die aktuelle Position des ge-
fährdeten Nutzfahrzeugs herum) befinden, beispielswei-
se zumindest teilweise basierend auf der Vielzahl von
Nutzfahrzeugpositionsinformationen bestimmt werden.
Anschließend können Steuerinformationen an die Nutz-
fahrzeuge, für die bestimmt wurde, dass Sie sich in der
Umgebung des gefährdeten Nutzfahrzeugs (z.B. inner-
halb eines Bereichs mit einem vorgegebenen Radius um
die aktuelle Position des gefährdeten Nutzfahrzeugs he-
rum) befinden, gesendet werden, die eingerichtet sind,
die Nutzfahrzeuge derart anzusteuern, dass sie die je-
weilige Aktion wie das Aktivieren der Warnblinkanlage
und/oder des Abblend- oder Fernlichts und/oder einer
Hupe ausführen.
[0086] Alternativ oder zusätzlich kann das Verfahren
gemäß dem zweiten Aspekt den folgenden Schritt um-
fassen:

- Anfordern einer zweiten Funkstörsignal-Detektions-
informationen von einer zweiten Funkkommunikati-
onsvorrichtung eines zweiten Nutzfahrzeugs, wobei
die Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinformatio-
nen eine aktuelle Position des zweiten Nutzfahr-
zeugs repräsentiert; die sich innerhalb einer vorge-
gebenen Entfernung (z.B. 50 m, 100 m 500 m, 1000
m oder 5000 m) von der ersten Detektionsposition
befindet.

[0087] Wenn zumindest teilweise basierend auf der
ersten Funkstörsignal-Detektionsinformation bestimmt
wird, dass der Empfang des Funksignals an der ersten
Detektionsposition durch ein Funkstörsignal beeinträch-
tigt (z.B. erschwert) wird, kann beispielsweise vorgese-
hen sein, dass von der zweiten Funkkommunikations-
vorrichtung des zweiten Nutzfahrzeugs eine Funkstörsi-
gnal-Detektionsinformation angefordert wird, wenn sich
das zweite Nutzfahrzeug innerhalb der vorgegebenen
Entfernung (z.B. 50 m, 100 m 500 m, 1000 m oder 5000
m) von der ersten Detektionsposition befindet. Zu diesem
Zweck kann beispielsweise zumindest teilweise basie-
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rend auf der Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinforma-
tionen bestimmt werden, dass sich das zweite Nutzfahr-
zeuge innerhalb der vorgegebenen Entfernung (z.B. 50
m, 100 m 500 m, 1000 m oder 5000 m) von der ersten
Detektionsposition befindet.
[0088] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
dem zweiten Aspekt der Erfindung wird der Funkkom-
munikationsstörbereich derart bestimmt, dass er einen
Bereich repräsentiert, in dem zumindest teilweise basie-
rend auf der ersten Funkstörsignal-Detektionsinformati-
on erwartet wird, dass aufgrund des Funkstörsignals kei-
ne Funkkommunikation möglich ist. Dabei kann das Be-
stimmen, wie oben offenbart, gemäß vorgegebenen Re-
geln erfolgen.
[0089] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
dem zweiten Aspekt der Erfindung umfasst das Verfah-
ren ferner:

- Empfangen einer zweiten Funkstörsignal-Detekti-
onsiriformation von einer zweiten Funkkommunika-
tionsvorrichtung eines zweiten Nutzfahrzeugs, wo-
bei die zweite Funkstörsignal-Detektionsinformation
sowohl zumindest einen (z.B. durch die zweite Funk-
kommunikationsvorrichtung detektierten) zweiten
Funksignalparameter und/oder zumindest eine (z.B.
durch die zweite Funkkommunikationsvorrichtung
detektierte) zweite Änderung eines Funksignalpara-
meters als auch eine zweite Detektionsposition re-
präsentiert, wobei der (z.B. durch die zweite Funk-
kommunikationsvorrichtung detektierte) zweite
Funksignalparameter (d.h. der zumindest eine zwei-
te Funksignalparameter) und/oder die (z.B. durch
die zweite Funkkommunikationsvorrichtung detek-
tierte) zweite Änderung des Funksignalparameters
(d.h. die zumindest eine zweite Änderung des Funk-
signalparameters) charakteristisch für ein Funkstör-
signal ist, und wobei der (z.B. durch die zweite Funk-
kommunikationsvorrichtung detektierte) zweite
Funksignalparameter (d.h. der zumindest eine zwei-
te Funksignalparameter) und/oder die (durch die
zweite Funkkommunikationsvorrichtung detektierte)
zweite Änderung des Funksignalparameters (d.h.
die zumindest eine zweite Änderung des Funksig-
nalparameters) an der zweiten Detektionsposition
detektiert wurde.

[0090] Es versteht sich, dass es sich bei der zweiten
Funkkommunikationsvorrichtung wie bei der ersten
Funkkommunikationsvorrichtung gemäß dem zweiten
Aspekt der Erfindung um eine Funkkommunikationsvor-
richtung gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung han-
deln kann.
[0091] Ferner versteht es sich, dass die zweite Funk-
kommunikationsvorrichtung des zweiten Nutzfahrzeugs
zumindest teilweise verschieden von der ersten Funk-
kommunikationsvorrichtung des ersten Nutzfahrzeugs
sein kann. Zum Beispiel kann der zweite Funksignalpa-
rameter und/oder die zweite Änderung des Funksignal-

parameters von dem ersten Funksignalparameter
und/oder der ersten Änderung des Funksignalparame-
ters gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung verschie-
den sein. Alternativ oder zusätzlich kann die zweite De-
tektionsposition verschieden von der ersten Detektions-
position gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung sein.
[0092] Darüber hinaus soll die obige Offenbarung im
Hinblick auf die erste Funkstörsignal-Detektionsinforma-
tion gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung auch als
Offenbarung für die zweite Funkstörsignal-Detektionsin-
formation gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung gel-
ten.
[0093] Insbesondere soll der Funkkommunikations-
störbereich auch zumindest teilweise basierend auf der
zweiten Funkstörsignal-Detektionsinformation bestimmt
werden. Mit anderen Worten soll die zweite Funkstörsi-
gnal-Detektionsinformation auf gleiche Art und Weise
wie die erste Funkstörsignal-Detektionsinformation bei
dem Bestimmen des Funkkommunikationsstörbereichs
berücksichtigt werden. Wie oben offenbart, kann das Be-
stimmen des Funkkommunikationsstörbereichs gemäß
vorgegebenen Regeln erfolgen. Diese Regeln sollen bei-
spielsweise gleichermaßen für die erste Funkstörsignal-
Detektionsinformation und die zweite Funkstörsignal-
Detektionsinformation gelten.
[0094] Wie oben offenbart, kann beispielsweise vor-
gegeben sein, dass der Funkkommunikationsstörbe-
reichs derart bestimmt wird, dass die erste Detektions-
position außerhalb des Funkkommunikationsstörbe-
reichs und/oder auf dem Rand (z.B. eine Ecke oder auf
einer Kante) des Funkkommunikationsstörbereichs ist.
Dementsprechend soll der Funkkommunikationsstörbe-
reich unter zusätzlicher Berücksichtigung der zweiten
Funkstörsignal-Detektionsinformation derart bestimmt
werden, dass die erste Detektionsposition und die zweite
Detektionsposition außerhalb des Funkkommunikati-
onsstörbereichs und/oder auf dem Rand (z.B. eine je-
weilige Ecke oder auf einer jeweiligen Kante) des Funk-
kommunikationsstörbereichs sind.
[0095] Alternativ oder zusätzlich kann angenommen
werden, dass der Abdeckungsbereich des Störsenders,
der das Funkstörsignal ausgesendet hat, sich sowohl in
einem Bereich in der Umgebung der ersten Detektions-
position als auch in einem Bereich in der Umgebung der
zweiten Detektionsposition befindet (z.B. jeweils in ei-
nem kreisförmigen Bereich mit einem vorgegebenen
oder von dem ersten Funksignalparameter oder der ers-
ten Änderung des Funksignalparameters abhängigen
Radius um die erste Detektionsposition herum). Dem-
entsprechend kann beispielsweise vorgegeben sein,
dass der Funkkommunikationsstörbereichs einem Be-
reich entspricht und/oder sich in einem Bereich befindet,
in dem sich der Bereich in der Umgebung der ersten De-
tektionsposition und der Bereich in der Umgebung der
zweiten Detektionsposition überschneiden. Zum Bei-
spiel entspricht und/oder befindet der Funkkommunika-
tionsstörbereich sich in dem Überschneidungsbereich,
in dem sich ein erster kreisförmiger Bereich mit einem
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vorgegebenen oder von dem ersten Funksignalparame-
ter oder der ersten Änderung des Funksignalparameters
abhängigen Radius um die erste Detektionsposition he-
rum und ein zweiter kreisförmiger Bereich mit einem vor-
gegebenen oder von dem zweiten Funksignalparameter
oder der zweiten Änderung des Funksignalparameters
abhängigen Radius um die zweite Detektionsposition he-
rum überschneiden.
[0096] Zum Beispiel kann das Verfahren gemäß dem
zweiten Aspekt der Erfindung ferner umfassen:

- Anfordern der zweiten Funkstörsignal-Detektionsin-
formation von der zweiten Funkkommunikationsvor-
richtung des zweiten Nutzfahrzeugs, wobei die zwei-
te Funkstörsignal-Detektionsinformation von der
zweiten Funkkommunikationsvorrichtung des zwei-
ten Nutzfahrzeugs als Antwort auf dieses Anfordern
empfangen wird.

[0097] Wie oben offenbart, kann, wenn zumindest teil-
weise basierend auf der ersten Funkstörsignal-Detekti-
onsinformation bestimmt wird, dass der Empfang des
Funksignals an der ersten Detektionsposition durch ein
Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird, vor-
gesehen sein, dass von der zweiten Funkkommunikati-
onsvorrichtung des zweiten Nutzfahrzeugs eine Funk-
störsignal-Detektionsinformation angefordert wird, wenn
sich das zweite Nutzfahrzeug innerhalb einer vorgege-
benen Entfernung (z.B. 50 m, 100 m 500 m, 1000 m oder
5000 m) von der ersten Detektionsposition befindet. Zu
diesem Zweck kann beispielsweise zumindest teilweise
basierend auf der oben offenbarten empfangenen
und/oder bereitgehaltenen Vielzahl von Nutzfahrzeug-
positionsinformationen bestimmt werden, ob sich ein
oder mehrere weitere Nutzfahrzeuge innerhalb der vor-
gegebenen Entfernung (z.B. 50 m, 100 m 500 m, 1000
m oder 5000 m) von der ersten Detektionsposition befin-
det/n. Das zweite Nutzfahrzeug wird beispielsweise als
Ergebnis dieses Bestimmens erhalten. Zum Beispiel wird
bestimmt, dass sich das zweite Nutzfahrzeug innerhalb
der vorgegebenen Entfernung von der ersten Detekti-
onsposition befindet, wenn eine Nutzfahrzeugpositions-
information der Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinfor-
mationen eine aktuelle Nutzfahrzeugposition des zwei-
ten Nutzfahrzeugs innerhalb der vorgegebenen Entfer-
nung von der ersten Detektionsposition repräsentiert.
[0098] In beispielhaften Ausführungsformen gemäß
dem zweiten Aspekt der Erfindung umfasst das Verfah-
ren ferner:

- Empfangen einer Vielzahl von Funkstörsignal-De-
tektionsinformationen von einer Vielzahl von Funk-
kommunikationsvorrichtungen einer Vielzahl von
Nutzfahrzeugen.

[0099] Die obige Offenbarung im Hinblick auf die erste
Funkstörsignal-Detektionsinformation und die zweite
Funkstörsignal-Detektionsinformation gilt auch als Of-

fenbarung für jede der Vielzahl von Funkstörsignal-De-
tektionsinformationen. Dementsprechend kann jede der
Vielzahl von Funkstörsignal-Detektionsinformationen
beim Bestimmen des Funkkommunikationsstörbereichs
berücksichtigt werden.
[0100] Insbesondere können die oben offenbarte erste
Funkstörsignal-Detektionsinformation und/oder die oben
offenbarte zweite Funkstörsignal-Detektionsinformation
Teil der Vielzahl von Funkstörsignal-Detektionsinforma-
tianen sein.
[0101] Zum Beispiel kann das Verfahren gemäß. dem
zweiten Aspekt der Erfindung ferner umfassen:

- Anfordern der Vielzahl von Funkstörsignal-Detekti-
onsinformationen von der Vielzahl von Funkkommu-
nikationsvorrichturigen der Vielzahl von Nutzfahr-
zeugen, wobei die Vielzahl von Funkstörsignal-De-
tektionsinformationen von der Vielzahl von Funk-
kömmunikationsvorrichtungen der Vielzahl von
Nutzfahrzeugen als Antwort auf dieses Anfordern
empfangen wird.

[0102] Wenn zumindest teilweise basierend auf der
ersten Funkstörsignal-Detektionsinformation bestimmt
wird, dass der Empfang des Funksignals an der ersten
Detektionsposition durch ein Funkstörsignal beeinträch-
tigt (z.B. erschwert) wird, kann beispielsweise vorgese-
hen sein, dass von der Vielzahl von Funkkommunikati-
onsvorrichtungen der Vielzahl von Nutzfahrzeugen eine
jeweilige Funkstörsignal-Detektionsinformation angefor-
dert wird, wenn sich jedes der Vielzahl von Nutzfahrzeu-
gen innerhalb einer vorgegebenen Entfernung (z.B. 50
m, 100 m 500 m, 1000 m oder 5000 m) von der ersten
Detektionsposition befindet. Zu diesem Zweck kann, wie
oben offenbart, beispielsweise zumindest teilweise ba-
sierend auf der oben offenbarten empfangenen und/oder
bereitgehaltenen Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsin-
formationen bestimmt werden; ob sich ein oder mehrere
weitere Nutzfahrzeuge innerhalb einer vorgegebenen
Entfernung von der ersten Detektionsposition befindet.
Die Vielzahl von Nutzfahrzeugen wird beispielsweise als
Ergebnis dieses Bestimmens erhalten. Zum Beispiel wird
bestimmt, dass sich jedes der Vielzahl von Nutzfahrzeu-
gen innerhalb der vorgegebenen Entfernung von der ers-
ten Detektionsposition befindet, wenn eine jeweilige
Nutzfahrzeugpositionsinformation der Vielzahl von Nutz-
fahrzeugpositionsinformationen eine jeweilige aktuelle
Nutzfahrzeugposition innerhalb der vorgegebenen Ent-
fernung von der ersten Detektionsposition für jedes der
Vielzahl von Nutzfahrzeugen repräsentiert.
[0103] Weitere vorteilhafte beispielhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind der folgenden detaillierten Be-
schreibung einiger beispielhafter Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung, insbesondere in Verbindung
mit den Figuren zu entnehmen. Die der Anmeldung bei-
liegenden Figuren sollen jedoch nur dem Zwecke der
Verdeutlichung, nicht aber zur Bestimmung des Schutz-
bereiches der Erfindung dienen. Die beiliegenden Zeich-
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nungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu
und sollen lediglich das allgemeine Konzept der vorlie-
genden Erfindung beispielhaft widerspiegeln. Insbeson-
dere sollen Merkmale, die in den Figuren enthalten sind,
keineswegs als notwendiger Bestandteil der vorliegen-
den Erfindung erachtet werden.
[0104] Es zeigen:

Fig. 1a, 1b eine schematische Darstellung einer bei-
spielhaften Ausführungsform eines Sys-
tems gemäß dem dritten Aspekt der Erfin-
dung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform einer Funkkommunikati-
onsvorrichtung gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung;

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform einer Vorrichtung gemäß
dem zweiten Aspekt der Erfindung;

Fig. 4 ein Flussdiagramm eines Ausführungs-
beispiels eines Verfahrens gemäß dem
ersten Aspekt der Erfindung;

Fig. 5 ein Flussdiagramm eines Ausführungs-
beispiels eines Verfahrens gemäß dem
zweiten Aspekt der Erfindung.

[0105] Fig. 1a ist eine schematische Darstellung einer
beispielhaften Ausführungsform eines Systems 1 gemäß
dem dritten Aspekt der Erfindung.
[0106] Das System 1 umfasst unter anderem ein erstes
Nutzfahrzeug 101. Ferner sind in Fig. 1a ein zweites
Nutzfahrzeug 102 sowie weitere Nutzfahrzeuge 103 bis
105 als Teil des Systems 1 dargestellt, so dass das Sys-
tem 1 eine Vielzahl von Nutzfahrzeugen 101 bis 105 auf-
weist. Dabei sollen die Nutzfahrzeuge 102 bis 105 ledig-
lich als optionale Teile des Systems 1 verstanden wer-
den. Die Nutzfahrzeuge 101 bis 105 sind in Fig. 1a bei-
spielhaft als Sattelauflieger dargestellt, die von einem
der jeweiligen Zugfahrzeuge 106 bis 110 gezogen wer-
den. Jeder der Sattelauflieger 101 bis 105 umfasst eine
der Funkkommunikationsvorrichtungen 2-1 bis 2-5, wo-
bei jede dieser Funkkömmunikationsvorrichtungen eine
Funkkommunikationsvorrichtung gemäß dem ersten As-
pekt der Erfindung ist.
[0107] Ferner umfasst das System 1 eine von den Sat-
telaufliegern 101 bis 105 und den Funkkommunikations-
vorrichtungen 2-1 bis 2-5 entfernte Vorrichtung 3, die in
Fig. 1a beispielhaft als Server dargestellt ist. Dabei ist
Server 3 eine Vorrichtung gemäß dem zweiten Aspekt
der Erfindung.
[0108] In Fig. 1a sind jeweilige Kommünikationspfade
111 bis 115 zwischen den Funkkommunikationsvorrich-
tungen 2-1 bis 2-5 der Sattelauflieger 101 bis 105 und
dem Server 3 dargestellt. Über den Kommunikationspfad

111 können die Funkkommunikationsvorrichtung 2-1 des
Sattelaufliegers 101 und der Server 3 Informationen (z.B.
Funkstörsignal-Detektionsinformationen) austauschen
(z.B. senden und empfangen). In gleicher Weise können
die Funkkommunikatiönsvorrichtungen 2-2 bis 2-5 der
Sattelauflieger 102 bis 105 und der Server 3 über den
jeweiligen der Kommunikationspfade 112 bis 115 Infor-
mationen (z.B. Funkstörsignal-Detektionsinformationen)
austauschen (z.B. senden und empfangen).
[0109] Im Folgenden wird beispielhaft davon ausge-
gangen, dass jeder der Kommunikationspfade 111 bis
115 eine jeweilige Verbindung über ein Mobilfunknetz-
werk wie ein 2G/3G/4G/5G-Kommunikationsnetzwerk
umfasst. Zum Beispiel können die Funkkommunikations-
vorrichtungen 2-1 bis 2-5 Informationen über die jewei-
lige Verbindung über das Mobilfunknetzwerk des jewei-
ligen Kommunikationspfads der Kommunikationspfade
111 bis 115 drahtlos senden und/oder empfangen. Wie
oben offenbart, werden die Spezifikationen der
2G/3G/4G/5G-Kommunikationsstandards von dem 3rd
Generation Partnership Project (3GPP) gepflegt und ent-
wickelt und sind derzeit im Internet unter anderem unter
www.3gpp.com erhältlich.
[0110] Es versteht sich, dass jeder der Kommunikati-
onspfade 111 bis 115 ferner eine Verbindung über ein
drahtgebundenes Netzwerk wie einem Ethernet-Netz-
werk umfassen kann. Zum Beispiel wird im Folgenden
davon ausgegangen, dass der Server 3 Informationen
über die jeweilige Verbindung über das drahtgebundene
Netzwerk des jeweiligen Kommunikationspfads der
Kommunikationspfade 111 bis 115 drahtgebunden sen-
den und/oder empfangen kann. Ethernet ist zum Beispiel
in den Standards der IEEE-802.3-Familie spezifiziert.
[0111] Der Informationsaustausch über die Kommuni-
kationspfade 111 bis 115 kann verschlüsselt erfolgen.
[0112] Zusätzlich ist in Fig. 1a ein Disponent und/oder
eine Notrufstelle mit dem Bezugszeichen 124 optional
dargestellt. Der Server 3 kann mit Disponent/Notrufstelle
124 beispielsweise über den Kommunikationspfad 125
kommunizieren. Disponent/Notrufstelle 124 sollen nicht
als Bestandteil des System 1 verstanden werden.
[0113] Fig. 1b ist eine schematische Darstellung eines
beispielhaften Szenarios zur Erläuterung der Erfindung.
Fig. 1b zeigt eine Draufsicht einer Anordnung der Sat-
telauflieger 101 bis 105 des in Fig. 1a dargestellten Sys-
tems, beispielsweise sind die Sattelauflieger entspre-
chend dieser Anordnung auf einem Parkplatz abgestellt.
[0114] Ferner befindet sich zwischen den Sattelauflie-
gern 104 und 105 ein Störsender 116.
[0115] Dieser Störsender 116 ist beispielsweise ein-
gerichtet zum Aussenden eines Funkstörsignals, um den
Empfang eines Mobilfunksignals zu verhindern. Zu die-
sem Zweck wird das Funkstörsignal beispielsweise
durch den Störsender mit der gleichen Frequenz wie das
Trägersignal des Mobilfunksignals oder mit einer Fre-
quenz in dem gleichen Frequenzband wie das Trägersi-
gnal des Mobilfunksignals ausgesendet, so dass das
Funkstörsignal das Mobilfunksignal innerhalb eines Ab-
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deckungsbereichs 117 des Störsenders derart überla-
gert, dass der Empfang des Mobilfunksignals verhindert
wird. Zum Beispiel führt diese Überlagerung zu einer der-
artigen Verringerung des Signal-Rausch-Abstands in-
nerhalb des Abdeckungsbereichs 117 des Störsenders
116, dass der Empfang des Mobilfunksignals nicht mög-
lich ist; und in der Nähe des Störsenders, aber außerhalb
des Abdeckungsbereichs 117 des Störsenders (z.B. in
einem an den Rand des Abdeckungsbereichs angren-
zenden Bereich) kann der Empfang des Mobilfunksig-
nals zwar möglich, aber (z.B. aufgrund eines auch dort
verringerten Signal-Rausch-Abstands) erschwert sein.
Gleichzeitig mit der Verringerung des Signal-Rausch-Ab-
stands tritt beispielsweise eine erhöhte Empfangsfeld-
stärke auf. Es versteht sich, dass der Störsender 116
mehrere Funkstörsignale (z.B. gleichzeitig und/oder auf
verschiedenen Frequenzen und/oder in verschiedenen
Frequenzbändern) aussenden kann. Die Sattelauflieger
104 und 105 befinden sich innerhalb des Abdeckungs-
bereichs 117 des Störsenders 116, und die Sattelauflie-
ger 101,102 und 103 befinden sich außerhalb des Ab-
deckungsbereichs 117 des Störsenders 116. Im Folgen-
den wird daher davon ausgegangen, dass die Sattelauf-
lieger 104 und 105 kein Mobilfunksignal empfangen und
somit nicht über den jeweiligen der Kommunikationspfa-
de 114 und 115 Informationen mit dem Server 3 austau-
schen können. Ferner wird im Folgenden davonausge-
gangen, dass der Empfang des Mobilfunksignals durch
die jeweilige Funkkommunikationsvorrichtung der Sat-
telauflieger 101, 102 und 103 aufgrund des verringerten
Signal-Rausch-Abstands erschwert ist, diese aber wei-
terhin über den jeweiligen der Kommunikationspfade
111, 112 und 113 Informationen mit dem Server 3 aus-
tauschen können.
[0116] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform einer Funkkommunikationsvor-
richtung 2 gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung. Im
Folgenden wird beispielhaft davon ausgegangen, dass
jeder der Funkkommunikationsvorrichtungen 2-1 bis 2-5
der Sattelauflieger 101 bis 105 des in Fig. 1 dargestellten
Systems 1 dieser in Fig. 2 dargestellten Funkkommuni-
kationsvorrichtung 2 entspricht.
[0117] Die Funkkommunikationsvorrichtung 2 umfasst
einen Prozessor 200 und verbunden mit dem Prozessor
200 einen ersten Speicher als Programmspeicher 201,
einen zweiten Speicher als Hauptspeicher 202 sowie ei-
ne erste Netzwerkschnittstelle 203 und einen Positions-
sensor 204. Ferner umfasst die Funkkommunikations-
vorrichtung 2 optional eine zweite Netzwerkschnittstelle
205.
[0118] Unter einem Prozessor soll beispielsweise ein
Mikroprozessor, eine Mikrokontrolleinheit, ein Mikro-
controller, ein digitaler Signalprozessor (DSP), eine An-
wendungsspezifische Integrierte Schaltung (ASIC) oder
ein Field Programmable Gate Array (FPGA) verstanden
werden. Es versteht sich, dass die Funkkommunikations-
vorrichtung 2 auch mehrere Prozessoren 200 umfassen
kann.

[0119] Prozessor 200 führt Programmanweisungen
aus, die in Programmspeicher 201 gespeichert sind, und
speichert beispielsweise Zwischenergebnisse oder ähn-
liches in Hauptspeicher 202. Der Programmspeicher 201
enthält beispielsweise Prögrammanweisungen eines
Computerprogramms gemäß dem ersten Aspekt der Er-
findung, das Programmanweisungen umfasst, die den
Prozessor 200 veranlassen, das Verfahren gemäß dem
ersten Aspekt der Erfindung (z.B. das Verfahren gemäß
dem in Fig. 4 dargestellten Flussdiagramm 4) auszufüh-
ren und/oder zu steuern, wenn der Prozessor 200 diese
in Programmspeicher 201 gespeicherten Programman-
weisungen ausführt.
[0120] Programmspeicher 201 enthält ferner bei-
spielsweise das Betriebssystem der Funkkommunikati-
onsvorrichtung 2, das beim Starten der Funkkommuni-
kationsvorrichtung 2 zumindest teilweise in Hauptspei-
cher 202 geladen und vom Prozessor 200 ausgeführt
wird. Insbesondere wird beim Starten der Funkkommu-
nikationsvorrichtung 2 zumindest ein Teil des Kerns des
Betriebssystems in den Hauptspeicher 202 geladen und
von Prozessor 200 ausgeführt.
[0121] Ein Beispiel für ein Betriebssystem ist ein Win-
dows -, UNIX-, Linux-, Android-, Apple iOS- und/oder
MAC OS-Betriebssystem. Das Betriebssystem ermög-
licht insbesondere die Verwendung der Funkkommuni-
kationsvorrichtung 2 zur Datenverarbeitung. Es verwaltet
beispielsweise Betriebsmittel wie einen Hauptspeicher
und einen Programmspeicher, stellt unter anderem
durch Programmierschnittstellen anderen Computerpro-
grammen grundlegende Funktionen zur Verfügung und
steuert die Ausführung von Computerprogrammen.
[0122] Ein Programmspeicher ist beispielsweise ein
nicht-flüchtiger Speicher wie ein Flash-Speicher, ein Ma-
gnetspeicher, ein EEPROM-Speicher (elektrisch lösch-
barer programmierbarer Nur-Lese-Speicher) und/oder
ein optischer Speicher. Ein Hauptspeicher ist zum Bei-
spiel ein flüchtiger oder nicht-flüchtiger Speicher, insbe-
sondere ein Speicher mit wahlfreiem-Zugriff (RAM) wie
ein statischer RAM-Speicher (SRAM), ein dynamischer
RAM-Speicher (DRAM), ein ferroelektrischer RAM-Spei-
cher (FeRAM) und/oder ein magnetischer RAM-Spei-
cher (MRAM).
[0123] Hauptspeicher 202 und Programmspeicher
201 können auch als ein Speicher ausgebildet sein. Al-
ternativ können Hauptspeicher 202 und/oder Programm-
speicher 201 jeweils durch mehrere Speicher gebildet
werden. Ferner können Hauptspeicher 202 und/oder
Programmspeicher 201 auch Teil des Prozessors 200
sein.
[0124] Prozessor 200 steuert die erste Netzwerk-
schnittstelle 203. Netzwerkschnittstelle 203 ist eine
drahtlose Netzwerkschnittstelle in Form einer Funk-
schnittstelle. Im Folgenden wird beispielhaft davon aus-
gegangen, dass die Netzwerkschnittstelle 203 eingerich-
tet ist, über eine Verbindung in einem Mobilfunknetzwerk
wie einem 2G/3G/4G/5G-Kommunikationsnetzwerk In-
formationen mit einer entfernten Vorrichtung auszutau-
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schen (z.B. zu senden und/oder zu empfangen). Die
Kommunikationsschnittstelle 203 ist somit eine Mobil-
funknetzwerkschnittstelle (z.B. eine 2G/3G/4G/5G-Kom-
munikationsschnittstelle).
[0125] Ferner ist Netzwerkschnittstelle 203 eingerich-
tet, einen oder mehrere Funksignalparameter in regel-
mäßigen Zeitabständen (z.B. in regelmäßigen Zeitab-
ständen von 2 s, 60 s, 5 min oder 15 min) zu detektieren
(z.B. zu messen und/oder zu bestimmen). Ein solcher
Funksignalparameter repräsentiert beispielsweise eine
Größe und/oder Eigenschaft eines durch die Netzwerk-
schnittstelle 203 empfangenen Mobilfunksignals. Im Fol-
genden wird beispielhaft davon ausgegangen, dass die
Netzwerkschnittstelle 203 eingerichtet ist, einen Funksi-
gnalparameter zu detektieren, der einen Signal-Rausch-
Abstand eines durch die Netzwerkschnittstelle 203 emp-
fangenen Mobilfunksignals repräsentiert, und einen wei-
teren Funksignalparameter zu detektieren, der eine
Empfangsfeldstärke des durch die Netzwerkschnittstelle
203 empfangenen Mobilfunksignals repräsentiert.
[0126] Zum Beispiel kann die Funkkommunikations-
vorrichtung 2 die erste Netzwerkschnittstelle 203 ver-
wenden, um Informationen (z.B. Funkstörsignal-Detek-
tionsinformationen) über einen der Kommunikationspfa-
de 111 bis 115 mit dem Server 3 des in Fig. 1 dargestell-
ten Systems 1 auszutauschen (z.B. zu senden und/oder
zu empfangen) und einen Funksignalparameter zu de-
tektieren, der einen Signal-Rausch-Abstand eines durch
die Netzwerkschnittstelle 203 empfangenen Mobilfunk-
signals repräsentiert. Zu diesem Zweck umfasst die
Kommunikationsschnittstelle 203 beispielsweise eine
Antenne sowie eine Senderschaltung und eine Empfän-
gerschaltung oder eine Sendeempfängerschaltung.
[0127] Ferner steuert Prozessor 200 den Positions-
sensor 204, der eingerichtet ist, eine Position der Funk-
kommunikationsvorrichtung 2 zu erfassen. Ein Beispiel
für einen solchen Positionssensor ist ein Positionssensor
eines globales Navigationssatellitensystems zur Positi-
onsbestimmung wie GPS (Global Positioning System)
oder Galileo.
[0128] Außerdem steuert Prozessor 200 die optionale
zweite Netzwerkschnittstelle 205, welche beispielsweise
als drahtgebundene Netzwerkschnittstelle in Form einer
CAN-, K-Leitungs-, LIN- oder Flexray-Schnittstelle aus-
gebildet ist. Sie ist beispielsweise eingerichtet zur draht-
gebundenen Kommunikation mit einem oder mehreren
Nutzfahrzeugsensoren und/oder Nutzfahrzeugkompo-
nenten eines Nutzfahrzeugs (z.B. der in Fig. 1 gezeigten
Sattelauflieger 101 bis 105) über eine oder mehrere
drahtgebundene Kommunikationsverbindungen eines
CAN-, K-Leitungs-, LIN- oder Flexray-Bussystem des
Nutzfahrzeugs. Zum Beispiel kann die Funkkommunika-
tionsvorrichtung 2 durch die Netzwerkschnittstelle 205
Nutzfahrzeuginformationen (z.B. Geschwindigkeitsinfor-
mationen und/oder Richtungsinformationen) von den
Nutzfahrzeugsensoren und/oder Nutzfahrzeugkompo-
nenten empfangen und/oder Steuerinformationen an die
Nutzfahrzeugsensoren und/oder Nutzfahrzeugkompo-

nenten senden. CAN ist in den Standards der ISO 11898-
Familie, K-Leitung ist in den Standards ISO 9141 und
ISO 14230-1, LIN ist in den Standards der ISO 17987-
Familie und FlexRay in den Standards der ISO 17458-
Familie spezifiziert.
[0129] Die Komponenten 200 bis 205 der Funkkom-
munikationsvorrichtung 2 sind beispielsweise über einen
oder mehrere Bussysteme (z.B. ein oder mehrere serielle
und/oder parallele Busverbindungen) kommunikativ
und/oder operativ miteinander verbunden.
[0130] Es versteht sich, dass die Funkkommunikati-
onsvorrichtung 2 neben den Komponenten 200 bis 205
weitere Komponenten (z.B. eine Benutzerschnittstelle)
umfassen kann.
[0131] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform einer Vorrichtung 3 gemäß dem
ersten Aspekt der Erfindung. Im Folgenden wird beispiel-
haft davon ausgegangen, dass der Server 3 des in Fig.
1 dargestellten Systems 1 dieser in Fig. 2 dargestellten
Vorrichtung 3 entspricht. Zur Vereinfachung wird die in
Fig. 2 dargestellten Vorrichtung 3 daher auch als Server
3 bezeichnet.
[0132] Der Server 3 umfasst einen Prozessor 300 und
verbunden mit dem Prozessor 300 einen ersten Speicher
als Programmspeicher 301, einen zweiten Speicher als
Hauptspeicher 302 und eine Netzwerkschnittstelle 303.
[0133] Prozessor 300 ist insbesondere als Mikropro-
zessor, Mikrokontrolleinheit wie Mikrocontroller, digitaler
Signalprozessor (DSP), Anwendungsspezifische Inte-
grierte Schaltung (ASIC) oder Field Programmable Gate
Array (FPGA) ausgebildet.
[0134] Prozessor 300 führt Programmanweisungen
aus, die in Programmspeicher 301 gespeichert sind, und
speichert beispielsweise Zwischenergebnisse oder Ähn-
liches in Hauptspeicher 302.
[0135] In Programmspeicher 301 sind beispielsweise
Programmanweisungen gespeichert, die den Prozessor
300, wenn er die Programmanweisungen ausführt, ver-
anlassen, das Verfahren gemäß dem zweiten Aspekt der
Erfindung (z.B. das Verfahren gemäß dem in Fig. 5 dar-
gestellten Flussdiagramm 5) zumindest teilweise auszu-
führen und/oder zu steuern.
[0136] Prozessor 300 steuert die Netzwerkschnittstel-
le 303, welche beispielsweise eingerichtet ist über eine
Verbindung in einem Kommunikationsnetzwerk Informa-
tionen mit einer entfernten Vorrichtung auszutauschen
(z.B. zu senden und/oder zu empfangen). Im Folgenden
wird beispielhaft davon ausgegangen, dass die Netz-
werkschnittstelle 303 eine drahtgebundene Netzwerk-
schnittstelle ist. Ein Beispiel für eine drahtgebundene
Netzwerkschnittstelle ist eine Ethernet-Schnittstelle.
Ethernet ist zum Beispiel in den Standards der IEEE-
802.3-Familie spezifiziert. Zum Beispiel kann die Funk-
kommunikationsvorrichtung 2 die Netzwerkschnittstelle
303 verwenden, um Informationen (z.B. Funkstörsignal-
Detektionsinformationen) über einen der Kommunikati-
onspfade 111 bis 115 mit einer der Funkkommunikati-
onsvorrichtungen 2-1 bis 2-5 des in Fig. 1 dargestellten
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Systems 1 auszutauschen (z.B. zu senden und/oder zu
empfangen)
[0137] Die Komponenten 300 bis 303 des Servers sind
beispielsweise über einen oder mehrere Bussysteme
(z.B. ein oder mehrere serielle und/oder parallele Bus-
verbindungen) kommunikativ und/oder operativ mitein-
ander verbunden.
[0138] Es versteht sich, dass der Server heben den
Komponenten 300 bis 303 weitere Komponenten (z.B.
eine Benutzerschnittstelle) umfassen kann.
[0139] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm 4 eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines Verfahrens gemäß dem ersten As-
pekt der Erfindung. Im Folgenden wird beispielhaft an-
genommen, dass die Schritte 400 bis 402 durch die Funk-
kommunikationsvorrichtung 2-1 des in Fig. 1a dargestell-
ten Systems 1 in dem Szenario gemäß Fig. 1b ausgeführt
werden.
[0140] In einem Schritt 400 wird zumindest ein erster
Funksignalparameter und/oder zumindest eine erste Än-
derung eines Funksignalparameters detektiert, wobei
der erste Funksignalparameter und/oder die erste Ände-
rung des Funksignalparameters für ein Funkstörsignal
charakteristisch ist.
[0141] Ein Funksignalparameter ist beispielsweise ein
Parameter, der eine (z.B. physikalische) Größe und/oder
Eigenschaft eines Funksignals qualitativ oder quantitativ
repräsentiert. Ein solcher Funksignalparameter oder ei-
ne Änderung eines solchen Funksignalparameters soll
beispielsweise dann als charakteristisch für ein Funk-
störsignal verstanden werden, wenn es basierend darauf
möglich ist zu bestimmen, ob der Empfang eines Funk-
signals an der jeweiligen Detektionsposition (z.B. der ers-
ten Detektionsposition) durch ein Funkstörsignal beein-
trächtigt (z.B. erschwert) wird. Beispielsweise können
solche für ein Funkstörsignal charakteristische Funksig-
nalparameter einen Signal-Rausch-Abstand, einen Sig-
nal-Interferenz-Abstand, eine Empfangsfeldstärke, ein
Vorhandensein von nicht-synchronisierbaren Trägerfre-
quenzen, eine Bitfehlerrate oder eine Verbindungsab-
bruchrate repräsentieren. Für ein Funkstörsignal charak-
teristische Änderungen eines Funksignalparameters
sind beispielsweise Änderungen zwischen zwei aufein-
anderfolgend detektierten Funksignalparametern, die
beide eine dieser Eigenschaften und/oder Größen des
Funksignals repräsentieren.
[0142] Wie oben offenbart, ist die Netzwerkschnittstel-
le 203 der Funkkommunikationsvorrichtung 2-1 bei-
spielsweise eingerichtet, einen Signal-Rausch-Abstand
und eine Empfangsfeldstärke eines durch die Netzwerk-
schnittstelle 203 empfangenen Mobilfunksignals zu mes-
sen und/oder zu bestimmen. Im Folgenden wird daher
davon ausgegangen, dass in Schritt 400 ein Signal-
Rausch-Abstand und eine Empfangsfeldstärke eines
durch die Netzwerkschnittstelle 203 der Funkkommuni-
kationsvorrichtung 2-1 empfangenen Mobilfunksignals
gemessen und/oder bestimmt wird. Als Ergebnis des
Schritts 400 werden beispielsweise zwei erste Funksig-
nalparameter erhalten und in Programmspeicher 201 der

Funkkommunikationsvorrichtung 2-1 gespeichert, wobei
einer der ersten Funksignalparameter den gemessenen
und/oder bestimmten Signal-Rausch-Abstand repräsen-
tiert (z.B. quantitativ, z.B. in Form einer Parameter-
wertangabe des gemessenen Signal-Rausch-Abstands
in dB) und der andere der ersten Funksignalparameter
die gemessene und/oder bestimmte Empfangsfeldstär-
ke repräsentiert (z.B. quantitativ, z.B. in Form einer Pa-
rameterwertangabe der gemessenen Empfangsfeldstär-
ke in dBm).
[0143] In dem Szenario gemäß Fig. 1b ist der Empfang
des Mobilfunksignals durch die Netzwerkschnittstelle
203 aufgrund des verringerten Signal-Rausch-Abstands
erschwert. Dementsprechend detektiert die Funkkom-
munikationsvorrichtung 2-1 in dem Schritt 400 einen ver-
ringerten Signal-Rausch-Abstand (z.B. einen Signal-
Rausch-Abstand kleiner als 10 dB oder 15dB). Gleich-
zeitig detektiert die Funkkommunikationsvorrichtung 2-1
in dem Schritt 400 einen erhöhte Empfangsfeldstärke
(z.B. eine Empfangsfeldstärke größer als -80 dBm oder
-70 dBm).
[0144] In einem Schritt 401 wird eine erste Detektions-
position erfasst, wobei der erste Funksignalparameter
und/oder die erste Änderung des Funksignalparameters
an der ersten Detektionsposition detektiert wurde. Zum
Beispiel erfasst der Positionssensor 204 der Funkkom-
munikationsvorrichtung 2-1 die erste Detektionsposition
in Schritt 401. Die erste Detektionsposition soll auch als
Nutzfahrzeugposition des Sattelaufliegers 101, dessen
Teil die Funkkommunikationsvorrichtung 2-1 ist, verstan-
den werden. Als Ergebnis des Schritts 401 wird beispiels-
weise eine erste Detektionspositionsinformation erhal-
ten, die die erfasste erste Detektionsposition repräsen-
tiert, und in Programmspeicher 201 oder Hauptspeicher
202 der Funkkommunikationsvorrichtung 2-1 gespei-
chert.
[0145] Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
der Positionssensor 204 die in Fig. 1b mit dem Bezugs-
zeichen 118 versehene Position der Funkkommunikati-
onsvorrichtung 2-1 als erste Detektionsposition in Schritt
401 erfasst, wobei der in Schritt 400 detektierte verrin-
gerte Signal-Rausch-Abstand und die in Schritt 400 de-
tektierte erhöhte Empfangsfeldstärke basierend auf ei-
nem an der ersten Detektionsposition 118 durch die
Netzwerkschnittstelle 203 empfangenen Mobilfunksig-
nal detektiert wurden.
[0146] In einem Schritt 402 wird eine erste Funkstör-
signal-Detektionsinformation an eine entfernte Vorrich-
tung (z.B. Server 3 in Fig. 1a) gesendet, wobei die erste
Funkstörsignal-Detektionsinformation sowohl den ers-
ten Funksignalparameter und/oder die erste Änderung
des Funksignalparameters als auch die erste Detektions-
position repräsentiert. Das Senden in Schritt 402 kann
beispielsweise in Reaktion (z.B. so bald wie möglich oder
unmittelbar) auf das Detektieren in Schritt 400 und das
Erfassen in Schritt 401 erfolgen.
[0147] Da sich der Sattelauflieger 101 mit der Funk-
kommunikationsvorrichtung 2-1 außerhalb des Abde-
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ckungsbereichs 117 des Störsenders 116 befindet, kann
die Funkkommunikationsvorrichtung 2-1 des Sattelauf-
liegers 101 mit dem Server 3 trotz des durch den Stör-
sender ausgesendeten Funkstörsignals Informationen
austauschen. Im Folgenden wird daher davon ausge-
gangen, dass die erste Funkstörsignal-Detektionsinfor-
mation in Schritt 402 durch die Netzwerkschnittstelle 203
über den Kommunikationspfad 111 an den Server 3 ge-
sendet wird. Dabei repräsentiert die erste Funkstörsig-
nal-Detektionsinformation den in Schritt 400 detektierte
verringerte Signal-Rausch-Abstand und die in Schritt 400
detektierte erhöhte Empfangsfeldstärke sowie die in
Schritt 401 erfasste erste Detektionsposition 118.
[0148] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm 5 eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines Verfahrens gemäß dem zweiten
Aspekt der Erfindung. Im Folgenden wird beispielhaft an-
genommen, dass die Schritte 500 bis 504 durch den Ser-
ver 3 des in Fig. 1a dargestellten Systems 1 in dem Sze-
nario gemäß Fig. 1b ausgeführt werden.
[0149] In einem Schritt 500 wird zumindest eine erste
Funkstörsignal-Detektionsinformation von einer ersten
Funkkommunikationsvorrichtung eines ersten Nutzfahr-
zeugs empfangen. Zum Beispiel kann die Netzwerk-
schnittstelle 303 des Servers 3 die zumindest eine erste
Funkstörsignal-Detektionsinformation in Schritt 500 über
einen der Kommunikationspfade 111 bis 115 von einem
der Sattelauflieger 101 bis 105 oder einer der Funkkom-
munikationsvorrichtungen 2-1 bis 2-5, die jeweils Teil ei-
nes der Sattelauflieger 101 bis 105 sind, erhalten.
[0150] Die erste Funkstörsignal-Detektionsinformati-
on repräsentiert sowohl zumindest einen ersten Funksi-
gnalparameter und/oder zumindest eine erste Änderung
eines Funksignalparameters als auch eine erste Detek-
tionsposition, wobei der erste Funksignalparameter
und/oder die erste Änderung des Funksignalparameters
charakteristisch für ein Funkstörsignal ist, und wobei der
Funksignalparameter und/oder die Änderung des Funk-
signalparameters an der ersten Detektionsposition de-
tektiert wurde. Insbesondere kann die in Schritt 500 emp-
fangene erste Funkstörsignal-Detektionsinformation zu
der in Schritt 402 des in Fig. 4 dargestellten Flussdia-
gramms 4 korrespondieren.
[0151] Es versteht sich, dass der Server 3 in Schritt
500 eine Vielzahl von Funkstörsignal-Detektionsinfor-
mationen von einer Vielzahl von Funkkommunikations-
vorrichtungen einer Vielzahl von Nutzfahrzeugen emp-
fangen kann.
[0152] Wie oben offenbart, befinden sich die Sattelauf-
lieger 102 und 103 wie der Sattelauflieger 101 in dem
Szenario gemäß Fig. 1b außerhalb des Abdeckungsbe-
reichs 117 des Störsenders, so dass deren Funkkommu-
nikationsvorrichtungen 2-2 und 2-3 wie die Funkkommu-
nikationsvorrichtung 2-1 des Sattelaufliegers 101 trotz
des durch den Störsenders 116 ausgesendeten Funk-
störsignals mit dem Server 3 Informationen austauschen
können. Allerdings ist der Empfang des Mobilfunksignals
an der mit dem Bezugszeichen 121 in Fig. 1b versehenen
Position des Sattelaufliegers 102 und an der mit dem

Bezugszeichen 122 in Fig. 1b versehenen Position des
Sattelaufliegers 103 erschwert. Die Funkkommunikati-
onsvorrichtung 2-2 des Sattelaufliegers 102 detektiert in
dem Szenario gemäß Fig. 1b an der Detektionsposition
121 somit einen verringerten Signal-Rausch-Abstand
und eine erhöhte Empfangsfeldstärke, und die Funkkom-
munikationsvorrichtung 2-3 des Sattelaufliegers 103 de-
tektiert in dem Szenario gemäß Fig. 1b an der Detekti-
onsposition 122 einen verringerten Signal-Rausch-Ab-
stand und eine erhöhte Empfangsfeldstärke.
[0153] Im Folgenden wird daher davon ausgegangen,
dass in Schritt 500 eine erste Funkstörsignal-Detektions-
information über den Kommunikationspfad 111 von der
Funkkommunikationsvorrichtung 2-1 des Sattelauflie-
gers 101, eine zweite Funkstörsigrial-Detektionsinforma-
tion über den Kommunikationspfad 112 von der Funk-
kommunikationsvorrichtung 2-2 des Sattelaufliegers 102
und eine dritte Funkstörsignal-Detektionsinformation
über den Kommunikationspfad 113 von der Funkkom-
munikationsvorrichtung 2-3 des Sattelaufliegers 103
empfangen wird. Dabei korrespondiert die in Schritt 500
empfangene erste Funkstörsignal-Detektionsinformati-
on zu der in Schritt 402 des in Fig. 4 dargestellten Fluss-
diagramms 4 durch die Funkkommunikationsvorrichtung
2-1 des Sattelaufliegers 101 gesendeten ersten Funk-
störsignal-Detektionsinformation und repräsentiert somit
den in Schritt 400 detektierte verringerte Signal-Rausch-
Abstand und die in Schritt 400 detektierte erhöhte Emp-
fangsfeldstärke sowie die in Schritt 401 erfasste erste
Detektionsposition 118. Ferner repräsentiert die in
Schritt 500 empfangene zweite Funkstörsignal-Detekti-
onsinformation einen an der Detektionsposition 121
durch die Funkkommunikationsvorrichtung 2-2 des Sat-
telaufliegers 102 detektierten verringerten Signal-
Rausch-Abstand und eine an der Detektionsposition 121
durch die Funkkommunikationsvorrichtung 2-2 des Sat-
telaufliegers 102 detektierten erhöhte Empfangsfeldstär-
ke sowie die zweite Detektionsposition 121; und die in
Schritt 500 empfangene dritte Funkstörsignal-Detekti-
onsinformation repräsentiert einen an der Detektionspo-
sition 122 durch die Funkkommunikationsvorrichtung 2-3
des Sattelaufliegers 103 detektierten verringerten Sig-
nal-Rausch-Abstand und eine an der Detektionsposition
122 durch die Funkkommunikationsvorrichtung 2-3 des
Sattelaufliegers 103 detektierten erhöhte Empfangsfeld-
stärke sowie die dritte Detektionsposition 123.
[0154] In einem Schritt 501 wir ein Funkkommunikati-
onsstörbereich zumindest teilweise basierend auf der
ersten Funkstörsignal-Detektionsinformation bestimmt.
[0155] Zum Beispiel kann das Bestimmen in Schritt
501 das Bestimmen umfassen, ob der Empfang des
Funksignals an der durch die erste Funkstörsignal-De-
tektionsinformation repräsentierten ersten Detektions-
position durch ein Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. er-
schwert) wird. Dieses Bestimmen kann basierend auf
vorgegebenen Regeln erfolgen, die, wie oben offenbart,
beispielsweise einen Schwellwert für den zumindest ei-
nen durch die erste Funkstörsignal-Detektionsinformati-
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on repräsentierten erstem Funksignalparameter
und/oder einen Differenzschwellwert für die zumindest
eine durch die erste Funkstörsignal-Detektionsinforma-
tion repräsentierte Änderung vorgegeben können. Die
Regeln können ferner beispielsweise vorgegeben, dass,
wenn dieser Schwellwert und/oder Differenzschwellwert
über- oder unterschritten wird, bestimmt werden soll,
dass der Empfang des Funksignals an der durch die erste
Funkstörsignal-Detektionsinformation repräsentierten
ersten Detektionsposition durch ein Funkstörsignal be-
einträchtigt (z.B. erschwert) wird.
[0156] Wenn bestimmt wurde, dass der Empfang des
Funksignals an der ersten Detektionsposition durch ein
Funkstörsignal beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird, wird
der Funkkommunikationsstörbereich beispielsweise
derart bestimmt, dass er einen möglichen Abdeckungs-
bereich des Störsenders, der das Funkstörsignal ausge-
sendet hat, und/oder einen Bereich, in dem erwartet wird,
dass aufgrund des Funkstörsignals keine Funkkommu-
nikation möglich ist, repräsentiert. Dieses Bestimmen
kann ebenfalls gemäß vorgegebenen Regeln und/oder
oder zumindest teilweise auf dem durch die erste Funk-
störsignal-Detektionsinformation repräsentierten ersten
Funksignalparameter und/oder der durch die erste Funk-
störsignal-Detektionsinformation repräsentierten ersten
Änderung des Funksignalparameters erfolgen.
[0157] Es versteht sich, dass für jede der in Schritt 500
empfangenen Funkstörsignal-Detektionsinformationen
in Schritt 500 zunächst bestimmt werden kann, ob der
Empfang des Funksignals an der durch die jeweilige
Funkstörsignal-Detektionsinformation repräsentierten
jeweiligen Detektionsposition durch ein Funkstörsignal
beeinträchtigt (z.B. erschwert) wird. Da in diesem Bei-
spiel die in Schritt 500 empfangenen Funkstörsignal-De-
tektionsinformationen einen Signal-Rauschabstand und
eine Empfangsfeldstärke repräsentieren, können die Re-
geln hierfür beispielsweise vorgeben, dass der Empfang
des Funksignals an der jeweiligen Detektionsposition be-
einträchtigt (z.B. erschwert) wird, wenn folgende Bedin-
gungen durch die jeweiligen Funksignalparameter der
jeweiligen Funkstörsignal-Detektionsinformation erfüllt
sind:

- der durch die jeweilige Funkstörsignal-Detektionsin-
formation repräsentierte Signal-Rausch-Abstand ist
geringer als ein vorgegebener Signal-Rausch-Ab-
standsschwellwert (z.B. 10dB oder 15dB) ist, und

- die durch die jeweilige Funkstörsignal-Detektionsin-
formation repräsentierte Empfangsfeldstärke ist grö-
ßer als ein vorgegebener Empfangsfeldstärke-
schwellwert (z.B. -80 dBm oder -70dBm).

[0158] Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
diese Bedingungen für jede der drei in Schritt 500 emp-
fangenen Funkstörsignäl-Detektionsinformationen er-
füllt sind, so dass bestimmt wird, dass der Empfang des
Funksignals an den Detektionspositionen 118, 121 und
122 in dem Szenario gemäß Fig. 1b beeinträchtigt (z.B.

erschwert) ist. Dementsprechend kann der Funkkommu-
nikationsstörbereich in Schritt 501 beispielsweise derart
bestimmt werden, dass die Detektionspositionen 118,
121 und 122 sich außerhalb des Funkkommunikations-
störbereichs oder auf dem Rand des Funkkommunikati-
onsstörbereichs befinden. Zum Beispiel ist der Funkkom-
munikationsbereich ein Rechteck, ein Polygon, eine El-
lipse oder ein Kreis und wird derart bestimmt, dass sich
die Detektionspositionen 118, 121 und 122 sich außer-
halb des Funkkommunikationsstörbereichs oder auf dem
Rand des Funkkommunikationsstörbereichs befinden.
Ein Beispiel eines solchen ellipsenförmigen Funkkom-
munikationsstörbereichs 123 ist in Fig. 1b dargestellt.
[0159] In einem optionalen Schritt 502 wird eine Viel-
zahl von Nutzfahrzeugpositionsinformationen empfan-
gen und/oder bereitgehalten, wobei jede der Vielzahl von
Nutzfahrzeugpositionsinformationen eine aktuelle Posi-
tion eines jeweiligen Nutzfahrzeugs einer Vielzahl von
Nutzfahrzeugen repräsentiert.
[0160] Dass jede der Vielzahl von Nutzfahrzeugposi-
tionsinformationen eine aktuelle Position eines jeweili-
gen Nutzfahrzeugs der Vielzahl von Nutzfahrzeugen re-
präsentiert, soll beispielsweise derart verstanden wer-
den, dass die Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinfor-
mationen nur die jeweils zuletzt für das jeweilige Nutz-
fahrzeug empfangene Nutzfahrzeugpositionsinformati-
on enthält. Die Nutzfahrzeugpositionsinformation kön-
nen beispielsweise über einen Kommunikationspfad
(z.B. als Teil einer Funkstörsignal-Detektionsinformati-
on) empfangen und anschließend in Programmspeicher
301 des Servers 3 gespeichert werden. Dementspre-
chend soll unter dem Bereithalten eine Nutzfahrzeugpo-
sitionsinformation das Speichern der Nutzfahrzeugposi-
tionsinformation verstanden werden.
[0161] Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
die Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinformationen für
jeden der Sattelauflieger 101 bis 105 jeweils eine Nutz-
fahrzeugpositionsinformation enthält, die eine jeweils ak-
tuelle Nutzfahrzeugposition repräsentiert. Diese aktuel-
len Nutzfahrzeugpositionen sind für die Sattelauflieger
101, 102 und 103 in dem Szenario gemäß Fig. 1b zum
Beispiel die durch die in Schritt 500 empfangenen Funk-
störsignal-Detektionsinformationen repräsentierten De-
tektionspositionen 118, 121 und 122. Da die Sattelauf-
lieger 104 und 105 in diesem Szenario in Schritt 500 über
den jeweiligen der Kommunikationspfade 114 und 115
keine Informationen mit dem Server 3 austauschen kön-
nen, sind die aktuellen Nutzfahrzeugpositionen für die
Sattelauflieger 104 und 105 beispielsweise durch Funk-
störsignal-Detektionsinformationen, die zuletzt und/oder
bereits vor dem Schritt 500 (z.B. vor dem Aktivieren des
Störsenders 116) empfangen wurden, repräsentierte De-
tektionspositionen 119 und 120.
[0162] Wie oben offenbart, kann basierend auf dieser
Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinformationen bei-
spielsweise bestimmt werden, ob sich ein oder mehrere
weitere Nutzfahrzeuge (z.B. eine Vielzahl von Nutzfahr-
zeugen) in einer vorgegebenen Entfernung von der ers-
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ten Detektionsposition 118 (oder der zweiten Detektions-
position 121 oder der dritten Detektionsposition 122) be-
findet/n, wenn in Schritt 500 bestimmt wird, dass der
Empfang des Funksignals an der ersten Detektionspo-
sition 118 (oder der zweiten Detektionsposition 121 oder
der dritten Detektionsposition 122) beeinträchtigt (z.B.
erschwert) ist. Von jedem dieser weiteren Nutzfahrzeuge
kann der Server 3 dann beispielsweise eine Funkstörsi-
gnal-Detektionsinformation anfordern. In dem Szenario
gemäß Fig. 1b sind dies beispielsweise die Sattelauflie-
ger 104 und 105, so dass von den Funkkommunikations-
vorrichtungen 2-4 und 2-5 der Sattelauflieger 104 und
105 eine jeweilige Funkstörsignal-Detektionsinformation
angefordert werden könnte. Da die Sattelauflieger 104
und 105 über den jeweiligen der Kommunikationspfade
114 und 115 keine Informationen mit dem Server 3 aus-
tauschen können, empfängt der Server 3 keine Antwort
in Form einer jeweilige Funkstörsignal-Detektionsinfor-
mation auf ein solches Anfordern.
[0163] In einem optionalen Schritt 503 wird zumindest
teilweise basierend auf der Vielzahl von Nutzfahrzeug-
positionsinformationen bestimmt, ob sich zumindest ein
Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb
des Funkkommunikationsstörbereichs befindet.
[0164] Das Bestimmen, ob sich zumindest ein Nutz-
fahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb des
Funkkommunikationsstörbereichs befindet, kann gemäß
vorgegebenen Regeln erfolgen. Zum Beispiel kann vor-
gegeben sein, dass bestimmt wird, dass sich ein Nutz-
fahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb des
Funkkommunikationsstörbereichs befindet, wenn die je-
weilige Nutzfahrzeugpositionsinformation der Vielzahl
von Nutzfahrzeugpositiönsinformationen als aktuelle Po-
sition dieses Nutzfahrzeugs eine Position innerhalb des
Funkkommunikationsstörbereichs repräsentiert. Dies ist
in dem Szenario gemäß Fig. 1b beispielsweise für die
Sattelauflieger 104 und 105 der Fall, deren aktuelle Nutz-
fahrzeugpositionen 119 und 120 sich innerhalb des in
Schritt 501 bestimmten Funkkommunikationsstörbe-
reichs 123 befinden. Ferner kann vorgegeben sein, dass
bestimmt wird, dass sich ein Nutzfahrzeug der Vielzahl
von Nutzfahrzeugen innerhalb des Funkkommunikati-
onsstörbereichs befindet, wenn der Server keine Antwort
in Form einer Funkstörsignal-Detektionsinformation auf
ein entsprechendes Anfordern von der Funkkommunika-
tionsvorrichtung des Nutzfahrzeugs der Vielzahl von
Nutzfahrzeugen empfängt. Auch dies ist in dem Szenario
gemäß Fig. 1b beispielsweise für die Sattelauflieger 104
und 105 der Fall.
[0165] Wenn bestimmt wird, dass sich zumindest ein
Nutzfahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen innerhalb
des Funkkommunikationsstörbereichs befindet, wird bei-
spielsweise angenommen, dass sich dieses Nutzfahr-
zeug in dem Abdeckungsbereich eines Störsenders be-
findet und somit eine erhöhte Gefahr für einen Diebstahl
von Ladung des Nutzfahrzeugs besteht (d.h. das Nutz-
fahrzeug ist gefährdet). Denn solche Störsender kom-
men häufig bei Diebstählen zum Einsatz, um eine Funk-

kommunikation des Nutzfahrzeugs (z.B. mit der Not-
rufstelle 124) zu verhindern.
[0166] Daher ist vorgesehen, dass, wenn bestimmt
wird, dass sich zumindest ein Nutzfahrzeug der Vielzahl
von Nutzfahrzeugen innerhalb des Funkkommunikati-
onsstörbereichs befindet, in einem optionalen Schritt 504
eine Alarmaktion ausgeführt wird oder das Ausführen ei-
ner Alarmaktion bewirkt wird.
[0167] Wie oben offenbart, kann eine Alarmaktion das
Benachrichtigen eines Nutzers wie der Notrufstelle 124
oder eines oder mehrerer Fahrer von Nutzfahrzeugen,
die sich in der Umgebung des gefährdeten Nutzfahr-
zeugs (z.B. innerhalb eines Bereichs mit einem vorge-
gebenen Radius um die aktuelle Position des gefährde-
ten Nutzfahrzeugs herum) befinden, oder des für das ge-
fährdete Nutzfahrzeug zuständigen Disponenten 124.
Zum Beispiel könnte der Server 3 in Schritt 504 den/die
für die Sattelauflieger 104 und 105 zuständige(n) Dispo-
nenten 124 benachrichtigen.
[0168] Alternativ oder zusätzlich kann eine Alarmakti-
on eine durch ein oder mehrere Nutzfahrzeuge, die sich
in der Umgebung des gefährdeten Nutzfahrzeugs (z.B.
innerhalb eines Bereichs mit einem vorgegebenen Ra-
dius um die aktuelle Position des gefährdeten Nutzfahr-
zeugs herum) befinden, ausgeführte Aktion wie das Ak-
tivieren der Warnblinkanlage und/oder des Abblend-
oder Fernlichts und/oder einer Hupe des jeweiligen Nutz-
fahrzeugs sein. Zum Beispiel könnte der Server 3 über
die Kommunikationspfade 111, 112 und 113 jeweilige
Steuerinformationen an die Funkkommunikationsvor-
richtungen 2-1 bis 2-3 der Sattelauflieger 101 bis 103
senden; die die jeweilige Funkkommunikationsvorrich-
tung veranlassen, den jeweiligen Sattelauflieger derart
anzusteuern, dass die Warnblinkanlage des jeweiligen
Sattelaufliegers aktiviert wird.
[0169] Die Erfindung ermöglicht somit das Erkennen
des Störsenders 116 basierend auf den durch die Sat-
telaufliegern 101, 102 und 103 detektierten Funksignal-
parametern und der mit dem Störsender 116 für die Sat-
telauflieger 104 und 105 einhergehenden Gefährdung,
so dass Maßnahmen in Form der Alarmaktion(en) zur
Minimierung der Gefährdung der Sattelauflieger 104 und
105 ergriffen werden können, obwohl die Sattelauflieger
104 und 105 selber nicht kommunizieren können. Ferner
kann das Erkennen zusätzlich auch das Ausbleiben einer
Antwort auf das oben offenbart Anfordern einer jeweili-
gen Funkstörsignal-Detektionsinformation von den
Funkkommunikationsvorrichtungen 2-4 und 2-5 der Sat-
telauflieger 104 und 105 durch den Server 3 berücksich-
tigen.
[0170] Die in dieser Spezifikation beschriebenen bei-
spielhaften Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung sollen auch in allen Kombinationen miteinander of-
fenbart verstanden werden. Insbesondere soll auch die
Beschreibung eines von einer Ausführungsform umfass-
ten Merkmals - sofern nicht explizit gegenteilig erklärt -
vorliegend nicht so verstanden werden, dass das Merk-
mal für die Funktion des Ausführungsbeispiels unerläss-
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lich oder wesentlich ist. Die Abfolge der in dieser Spezi-
fikation geschilderten Schritte in den einzelnen Flussdi-
agrammen ist nicht zwingend, alternative Abfolgen der
Schritte sind denkbar - soweit nicht anders angegeben.
Die Schritte können auf verschiedene Art und Weise im-
plementiert werden, so ist eine Implementierung in Soft-
ware (durch Programmanweisungen), Hardware oder ei-
ne Kombination von beidem zur Implementierung der
Schritte denkbar.
[0171] In den Patentansprüchen verwendete Begriffe
wie "umfassen", "aufweisen", "beinhalten", "enthalten"
und dergleichen schließen weitere Elemente oder Schrit-
te nicht aus. Unter die Formulierung "zumindest teilwei-
se" fallen sowohl der Fall "teilweise" als auch der Fall
"vollständig". Die Formulierung "und/oder" soll dahinge-
hend verstanden werden, dass sowohl die Alternative
als auch die Kombination offenbart sein soll, also "A
und/oder B" bedeutet "(A) oder (B) oder (A und B)". Eine
Mehrzahl von Einheiten, Personen oder dergleichen be-
deutet im Zusammenhang dieser Spezifikation mehrere
Einheiten, Personen oder dergleichen. Die Verwendung
des unbestimmten Artikels schließt eine Mehrzahl nicht
aus. Eine einzelne Komponente kann die Funktionen
mehrerer in den Patentansprüchen genannten Einheiten
bzw. Einrichtungen ausführen. In den Patentansprüchen
angegebene Bezugszeichen sind nicht als Beschränkun-
gen der eingesetzten Mittel und Schritte anzusehen.

Patentansprüche

1. Verfahren zumindest teilweise ausgeführt durch ei-
ne Funkkommunikationsvorrichtung (2) eines Nutz-
fahrzeugs (101-105), wobei das Verfahren umfasst:

- Detektieren (400) zumindest eines ersten
Funksignalparameters und/oder einer ersten
Änderung eines Funksignalparameters, wobei
der erste Funksignalparameter und/oder die
erste Änderung des Funksignalparameters für
ein Funkstörsignal charakteristisch ist;
- Erfassen (401) einer ersten Detektionspositi-
on, wobei der erste Funksignalparameter
und/oder die erste Änderung des Funksignalpa-
rameters an der ersten Detektionsposition
(118-122) detektiert wurde;
- Senden (402) einer ersten Funkstörsignal-De-
tektionsinformation an eine entfernte Vorrich-
tung, wobei die erste Funkstörsignal-Detekti-
onsinformation sowohl den ersten Funksignal-
parameter und/oder die erste Änderung des
Funksignalparameters als auch die erste Detek-
tionsposition (118-122) repräsentiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der für das Funk-
störsignal charakteristische erste Funksignalpara-
meter eine der folgenden Größen und/oder Eigen-
schaften repräsentiert:

- ein Signal-Rausch-Abstand,
- ein Signal-Interferenz-Abstand,
- eine Empfangsfeldstärke,
- ein Vorhandensein von nicht-synchronisierba-
ren Trägerfrequenzen,
- eine Bitfehlerrate,
- eine Verbindungsabbruchrate.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, wobei
die für das Funkstörsignal charakteristische erste
Änderung des Funksignalparameters eine der fol-
genden Änderungen ist:

- eine Verringerung eines Signal-Rausch-Ab-
stands,
- eine Verringerung eines Signal-Interferenz-
Abstands,
- eine Zunahme einer Empfangsfeldstärke,
- ein Hinzukommen von nicht-synchronisierba-
ren Trägerfrequenzen,- eine Zunahme einer Bit-
fehlerrate,
- eine Zunahme einer Verbindungsabbruchrate.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
das Funkstörsignal in einem durch eines der folgen-
den Funkkommunikationsnetzwerke verwendeten
Frequenzbereich gesendet wird:

- ein WLAN-Netzwerk,
- ein Zigbee-Netzwerk,
- ein Mobilfunknetzwerk,
- ein Bluetooth-Netzwerk
- ein LoRa-Netzwerk.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die erste Funkstörsignal-Detektionsinformation fer-
ner eine erste Detektionsgeschwindigkeit und/oder
eine erste Detektionsbewegungsrichtung und/oder
einen ersten Detektionszeitpunkt repräsentiert.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Verfahren
ferner umfasst:

- Erfassen der Detektionsgeschwindigkeit
und/oder der Detektionsbewegungsrichtung
und/oder des Detektionszeitpunkts.

7. Funkkommunikationsvorrichtung (2) für ein Nutz-
fahrzeug (101-105), wobei die Funkkommunikati-
onsvorrichtung eingerichtet ist zur Ausführung
und/oder Steuerung des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 6 oder jeweilige Mittel (200-205) zur
Ausführung und/oder Steuern der Schritte des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 umfasst.

8. Verfahren ausgeführt durch einen oder mehrere Vor-
richtungen, wobei das Verfahren umfasst:
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- Empfangen (500) zumindest einer ersten
Funkstörsignal-Detektionsinförmation von einer
ersten Funkkommunikationsvorrichtung (2) ei-
nes ersten Nutzfahrzeugs (101-105), wobei die
erste Funkstörsignal-Detektionsinformation so-
wohl zumindest einen ersten Funksignalpara-
meter und/oder zumindest eine erste Änderung
eines Funksignalparameters als auch eine erste
Detektionsposition (118-122) repräsentiert, wo-
bei der erste Funksignalparameter und/oder die
erste Änderung des Funksignalparameters cha-
rakteristisch für ein Funkstörsignal ist, und wo-
bei der erste Funksignalparameter und/oder die
erste Änderung des Funksignalparameters an
der ersten Detektionsposition (118-122) detek-
tiert wurde,
- Bestimmen (501) eines Funkkommunikations-
störbereichs (123) zumindest teilweise basie-
rend auf der ersten Funkstörsignal-Detektions-
information.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei das Verfahren
ferner zumindest einen der folgenden Schritte um-
fasst:

- Empfangen und/oder Bereithalten (502) einer
Vielzahl von Nutzfahrzeugpositionsinformatio-
nen, wobei jede der Vielzahl von Nutzfahrzeug-
positionsinformationen eine vergangene Positi-
on oder eine aktuelle Position (118-122) eines
jeweiligen Nutzfahrzeugs einer Vielzahl von
Nutzfahrzeugen (101-105) repräsentiert,
- Anfordern einer zweiten Funkstörsignal-De-
tektionsinformationen von einer zweiten Funk-
kommunikationsvorrichtung eines zweiten
Nutzfahrzeugs, wobei die Vielzahl von Nutzfahr-
zeugpositionsinformationen eine aktuelle Posi-
tion des zweiten Nutzfahrzeugs repräsentiert,
die sich innerhalb einer vorgegebenen Entfer-
nung von der ersten Detektionsposition befin-
det,
- Bestimmen (503) zumindest teilweise basie-
rend auf der Vielzahl von Nutzfahrzeugpositi-
onsinformationen, ob sich zumindest ein Nutz-
fahrzeug der Vielzahl von Nutzfahrzeugen
(101-105) innerhalb des Funkkommunikations-
störbereichs (123) befand oder befindet oder
befinden wird,
- Ausführen oder Bewirken des Ausführens
(504) einer Alarmaktion, wenn bestimmt wird,
dass sich zumindest ein Nutzfahrzeug der Viel-
zahl von Nutzfahrzeugen (101-105) innerhalb
des Funkkommunikationsstörbereichs (123)
befand oder befindet oder befinden wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 und 9, wobei
der Funkkommunikationsstörbereich (123) derart
bestimmt wird, dass er einen Bereich beschreibt, in

dem zumindest teilweise basierend auf der ersten
Funkstörsignal-Detektionsinformation erwartet wird,
dass keine Funkkommunikation möglich ist und/oder
eine Funkkommunikation nur eingeschränkt möglich
ist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei
das Verfahren ferner umfasst:

- Empfangen einer zweiten Funkstörsignal-De-
tektionsinformation von einer zweiten Funkkom-
munikationsvorrichtung (2) eines zweiten Nutz-
fahrzeugs (101-105), wobei die zweite Funk-
störsignal-Detektionsinformation sowohl zu-
mindest einen zweiten Funksignalparameter
und/oder zumindest eine zweite Änderung eines
Funksignalparameters als auch eine zweite De-
tektionspositiön (118-122) repräsentiert, wobei
der Funksignalparameter und/oder die Ände-
rung des Funksignalparameters charakteris-
tisch für ein Funkstörsignal ist, und wobei der
zweite Funksignalparameter und/oder die zwei-
te Änderung des Funksignalparameters an der
zweiten Detektionsposition detektiert wurde.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Funkkom-
munikationsstörbereich (123) zumindest teilweise
basierend auf der ersten Funkstörsignal-Detektions-
information bestimmt wird.

13. Vorrichtung (3) eingerichtet zur Ausführung
und/oder Steuerung des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 8 bis 12 oder umfassend jeweilige Mittel
(300-303) zur Ausführung und/oder Steuern der
Schritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche
8 bis 12.

14. Computerprogramm, umfassend Programmanwei-
sungen, die dazu ausgebildet sind, bei Ausführung
durch mindestens einen Prozessor (200, 300) eine
Vorrichtung (2, 3) zu veranlassen, das Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 6 oder nach einem
der Ansprüche 8 bis 12 auszuführen.

15. System umfassend:

- eine Vorrichtung (3) nach Anspruch 13, und
- ein Nutzfahrzeug (101-105) umfassend eine
Funkkommunikationsvorrichtung (2) nach An-
spruch 7.
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